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1 Einleitung 
 

1.1 Hintergrund 
 

In Deutschland ist eine seit Jahrzenten stetig zunehmende Umwandlung von unversiegelten Flächen 

in Siedlungs- und Verkehrsflächen zu verzeichnen (HELDENS & ESCH 2012, S. 95). 

Gründe für diese Entwicklung sind unter anderem der steigende Wohnraumbedarf, die Erweiterung 

von Industriegebieten sowie deren Vernetzung durch Verkehrsflächen (THUM 2005, S. 762). Folgen 

dieser Versiegelung können eine erhebliche Beeinträchtigung der Bodenfunktionen und eine 

Abnahme der Biodiversität darstellen. Aufgrund der sich verschärfenden Problematik wurde im 

Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie 2002 der Bundesregierung das Ziel formuliert, bis 2020 die 

tägliche Neuversiegelung von Siedlungs- und Verkehrsflächen auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren 

(THUM 2005, S. 762). Trotzdem kam es im Jahr 2018 deutschlandweit täglich immer noch zu einer 

durchschnittlichen Neuversiegelung von rund 56 Hektar pro Tag (STATISTISCHES BUNDESAMT, 

2020, online). Das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie 2002 wurde inzwischen von der 

Bundesregierung auf 2030 verschoben (RABENSCHLAG 2019, S. 434). 

Ein entscheidendes naturschutzfachliches Instrument, welches die Folgen der Flächenbeanspruchung 

durch Eingriffe in Natur und Landschaft kompensiert, ist die Eingriffsreglung (THUM 2005, S. 762).  

Diese verpflichtet den Eingriffsverursacher, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft zu unterlassen. Zudem müssen unvermeidbare Beeinträchtigungen bestmöglich 

kompensiert werden (BREUER 2016, S. 357). Durch § 70 BNatSchG 1976 wurde die Eingriffsreglung 

am 24.12.1976 in dem Gesetzbuch verankert (LOUIS, 2007, S. 95).  

Seit dieser Verankerung werden in der naturschutzfachlichen Debatte Umsetzungsdefizite sowie 

Verfahrungsverzögerungen und eine mangelnde Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen 

kritisiert (WITTROCK et al. 2003, S. 9). Einen zusätzlichen Kritikpunkt und ein großes Problem stellt 

die Flächenverfügbarkeit der Eingriffsverursacher dar. Gerade die Vorgabe, den Ausgleich an dem 

Ort und zum Zeitpunkt des Eingriffs zu realisieren, führt häufig dazu, dass keine geeigneten Flächen 

und Maßnahmen gefunden werden (OLOFF 2005, S. 1). 

Aus dieser Kritik heraus entstand von Seiten der Landschaftsplanung das Bedürfnis, neue Formen 

der Kompensation in die Eingriffsreglung zu implementieren. Daraus entwickelte sich das Konzept 

des Ökokontos und des Flächenpools (WAGNER 2007, S. 31). Die Implementierung des Ökokontos 

in die Eingriffsreglung legitimiert die räumliche und zeitliche Entkopplung von Eingriff und 

Kompensation (DIEDERICHSEN 2010, S. 843). Hierbei können Maßnahmen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege selbstständig durchgeführt werden, um spätere Eingriffe zu kompensieren 

(BREUER 2016, S. 367). Die Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes von 2002 ermächtigte die 
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Länder ausdrücklich, Vorgaben für die Anrechnung bevorrateter Maßnahmen als 

Kompensationsmaßnahmen zu treffen (BREUER 2016, S. 366). 

In Mecklenburg-Vorpommern entschied man sich im Jahr 2002 aufgrund mangelnder 

Praxiserfahrung noch dagegen, eine Ökokontoreglung in die Novelle des Landesnaturschutzgesetzes 

Mecklenburg-Vorpommern zu integrieren (REITER 2005, S. 47). Erst am 22.05.2014 trat diese im 

Rahmen der Ökokontoverordnung Mecklenburg-Vorpommerns (ÖkoKtoVO M-V) in Kraft 

(ÖKOKTOVO M-V, 2014). Derzeit gibt es in Mecklenburg-Vorpommern 144 aktuell anerkannte und 

frei handelbare Ökokonten (Stand 19.04.2020). Diese werden von Gemeinden, Privatpersonen und 

anerkannten Flächenagenturen unter Anerkennung des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und 

Geologie Mecklenburg-Vorpommers geführt (LUNG-MV 2020a, online). 

In der folgenden Arbeit sollen die rechtlichen Bestimmungen, der aktuelle Stand der Umsetzung und 

die Akteure der Ökokontierung in Mecklenburg-Vorpommern analysiert und beschrieben werden. 

Im Rahmen der Datenerhebung wurde in Vorbereitung auf die schriftliche Ausarbeitung eine 

Literaturrecherche vorgenommen. Dabei wurde nach einschlägiger Fachliteratur, Gesetzestexten und 

aktuellen Publikationen über die Hochschulbibliothek der Hochschule Neubrandenburg, die 

wissenschaftlichen Online-Datenbanken SpringerLink sowie Google Scholar gesucht. Die 

Literaturrecherche fand im Zeitraum zwischen Dezember 2019 und Dezember 2020 statt. 
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1.2 Aufbau der Arbeit 
 

Zu Beginn dieser Arbeit werden Ereignisse, welche zur Entwicklung der Eingriffsreglung und des 

Ökokontos geführt haben, chronologisch geordnet. Anschließend werden die Grundlagen und 

Begrifflichkeiten der Eingriffsreglung und des Ökokontos erläutert und dargestellt. 

Beide Modelle werden auf rechtlicher Ebene betrachtet und analysiert. 

In Kapitel 2.3 wird die Implementierung des Ökokontos in die Eingriffsreglung nachvollzogen. 

Diesbezüglich werden die rechtlichen Umsetzungen sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene 

betrachtet. Ausgewählte Bundesländer werden hierbei auf rechtliche Bestimmungen untersucht und 

verglichen. 

Folgend wird der aktuelle Stand der Ökokontierung in Mecklenburg-Vorpommern in Kapitel 3 

detailliert beschrieben. Auf Grundlage der Ökokontoverordnung Mecklenburg-Vorpommerns 

werden das Anerkennungsverfahren für Ökokontomaßnahmen, die Abbuchung der 

Kompensationsmaßnahmen sowie das Öffentliche Webportal Ökokonto-Verzeichnis LUNG 

betrachtet.  

Das Öffentliche Ökokonto-Verzeichnis wird anschließend nach Zielbereichen, Landschaftszonen 

und Akteuren neu gegliedert, sortiert und ausgewertet. Die aus Kapitel 3 gewonnen Ergebnisse 

werden in Kapitel 4.1 und 4.2 diskutiert. 

Schlussendlich folgt eine abschließende Zusammenfassung dieser Arbeit in Kapitel 5 mit Fazit und 

Ausblick für die Ökokontierung im Allgemeinen und Mecklenburg-Vorpommern. 

 

  



4 
 

2 Grundlagen 
 

2.1 Entwicklung der Ökokontierung aus der Eingriffsreglung 
 

Durch § 70 (§ 70 BNatSchG 1976) des am 24.12.1976 in Kraft getretenen 

Bundesnaturschutzgesetzes wurde die Eingriffsreglung erstmals im Gesetzbuch verankert (LOUIS 

2007, S. 95).  

„Die Eingriffsreglung ist eine Errungenschaft der Deutschen Naturschutzpolitik der 1970er Jahre.“ 

(BREUER 2016, S. 357)  

Dieses neue naturschutzfachliche Instrument ergänzt die davor angewandten Ausweisungen von 

Schutzgebieten und Schutzobjekten, um den Erhalt von Natur und Landschaft zu sichern (LOUIS 

2007, S. 94). Die Idee der Ausweisung von Schutzgebieten und Schutzobjekten wurde in den Werken 

des Botanikers Hugo Conwentz beschrieben. Hugo Conwentz befürwortete einen Naturschutz, 

welcher einzelne belebte oder unbelebte Erscheinungen in Form von Naturdenkmälern unter Schutz 

stellt. Diese Vorstellungen flossen in den staatlichen Naturschutz und somit auch in das 

Reichnaturschutzgesetz ein. In der naturschutzfachlichen Diskussion führte Conwentz’ Ansatz zu 

kritischen Stimmen. Der Naturschützer Ernst Rudorff forderte einen weiterführenden 

Naturschutzgedanken. Rudorff appellierte an einen einheitlichen und flächendeckenden Naturschutz. 

In der Literatur wird Ernst Rudorffs Grundgedanke des Naturschutzes mit der später im Gesetzbuch 

verankerten Eingriffsreglung in Verbindung gebracht (LOUIS 2007, S. 94). Das 

Reichsnaturschutzgesetz verpflichtete zwar nach § 20 RNatSchG alle Behörden, bei Genehmigungen 

von Maßnahmen die Naturschutzbehörde zu beteiligen, jedoch besaß die Naturschutzbehörde nicht 

die Kompetenz, Maßnahmen in Natur und Landschaft zu untersagen (LOUIS 2007, S. 94).  

Durch die Neugründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1948 wurde das 

Reichsnaturschutz unter dem neuen Grundgesetz in das Landesrecht eingeführt. Dem BUND stand 

damals für den Naturschutz lediglich eine rahmenrechtliche Kompetenz zu. Erst Anfang der 1970er 

Jahre begann die Entwicklung eines Naturschutzgesetzes auf Bundesebene. Hauptverantwortlich für 

die Konzeption des Bundesnaturschutzgesetzes war der damalige Verfassungsrichter Stein. Stein war 

Vorsitzender einer Arbeitsgruppe, die von der Bundesregierung beauftragt worden war, einen 

Gesetzentwurf zu entwickeln. Der von Stein und der Arbeitsgruppe entwickelte Entwurf (Stein´sche 

Entwurf) normierte erstmals die Grundgedanken der Vermeidungspflicht und des Ausgleichs auf 

gesetzlicher Ebene (LOUIS 2007, S. 95).  

Die 1976 eingeführte Eingriffsregelung besitzt grundsätzliche Bedeutung für die Wahrung der 

Anliegen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Allgemeinen, aber auch für die 

Durchsetzung der Ziele des § 1 BNatSchG (LAU 2011, S. 681). 
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Die gewünschte Effektivität der Eingriffsreglung wurde jedoch 20 Jahre nach deren Einführung 

kritisch diskutiert (WAGNER 2007, S.  29). Als Hauptproblem wurde die Verfügbarkeit von 

Kompensationsflächen genannt. Es entwickelte sich dahin, dass sich die Kompensation in Regionen 

mit Flächenmangel mehr auf die Beschaffung von Flächen als auf die ökologische Aufwertung 

konzentrierte. Infolgedessen wurden Kompensationsmaßnahmen verstreut auf vielen Flächen 

durchgeführt. Größtenteils wurden Kompensationsmaßnahmen ohne einen planerischen 

Zusammenhang durchgeführt. Daraus resultiert, dass die naturschutzrevelanten Effekte isoliert 

werden und es somit nicht zu einer langfristigen Aufwertung von Natur und Landschaft kommt 

(WAGNER 2007, S. 30). Auf der Seite der Eingriffsverursacher entwickelte sich zudem eine fehlende 

Akzeptanz, da Verzögerungen der Bauvorhaben eintreten konnten, wenn keine geeigneten 

Kompensationsflächen gefunden wurden. Weitere Akteure, wie beispielsweise die 

Naturschutzbehörden, klagten über den geringen Personalbestand und die damit verbundenen 

Probleme, Kompensationsmaßnahmen kontrollieren und bewerten zu können (BREUER 2016, 

S. 375). 

Der Gesetzgeber hat auf die Schwierigkeiten der Durchführung der Eingriffsregelung in einem ersten 

Schritt durch Einführung einer städtebaulichen Eingriffsreglung geantwortet. Im Jahre 1993 ist das 

Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz in das BauBG eingefügt worden. 

Diese regeln den Baurechtskompromiss, welcher sicherstellt, dass schon in der Bauleitplanung und 

nicht erst zum Zeitpunkt der Vorhabensgenehmigung über die Folgenbewältigung zu entscheiden ist. 

Durch die Novelle des Raumordnungsgesetzes BauROG 1998 ist diese Regelung mit Ergänzungen 

und Modifikationen in das BauGB eingeführt worden. Damit sind rechtliche Voraussetzungen für 

eine Flächen- und Maßnahmenbevorratung geschaffen worden, die insbesondere den Kommunen, 

die den Eingriffsausgleich als Instrument zur Verwirklichung regionaler Naturschutztziele nutzen 

wollen, entgegenkommt (KÖCK 2003, S. 60). 

Mit der möglichen räumlichen und zeitlichen Entkopplung von Eingriff und Ausgleich durch die 

Novellierung des Raumordnungsgesetzes und des Baugesetzbuches 1998 hat eine rasante 

Entwicklung von Kompensationskonzepten ihren Anfang genommen (OHLENBURG & HERBERG 

2007, S. 2). 

Diese Entwicklung war maßgeblich für die Entstehung der Modelle des Ökokontos und des 

Flächenpools (WAGNER 2007, S. 31). 

Rheinland-Pfalz führte 1993 als erstes Bundesland das Kompensationsmodell „Ökokonto“ per 

Verwaltungsschrift ein. Ziel dieser Verwaltungsschrift war es, eine leichtere Handhabe für die 

städtebauliche Eingriffsreglung zu haben. Im Jahre 1994 führte Hessen als erstes Bundesland das 

Kompensationsmodell „Ökokonto“ in das Landesnaturschutzgesetz ein. Dieser Entwicklung 

schlossen sich weitere Bundesländer an. Inhalt und Zeitpunkt der eigenen Vorschriften und 

Reglungen über das „Ökokonto“ variierten dabei sehr (WAGNER 2007, S. 50). 
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Die Bezeichnung „Ökokonto“ wurde auf Bundesebene erstmals mit der Novelle des BauGB 1998 

und später im Bundesnaturschutzgesetz von 2002 beschrieben. Letzteres fordert die Länder auf, 

Vorgaben für die Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen zu treffen. Die Novellierung des 

Bundesnaturschutzgesetzes 2010 hat schließlich mit § 16 Abs. 1 BNatSchG selbst Vorgaben 

getroffen (BREUER 2016, S. 366). In Mecklenburg-Vorpommern wurde am 22.05.2014 die 

Ökokontoverordnung (ÖKOKTOVO M-V) eingeführt. Diese regelt die Zuständigkeit, die 

Anrechnung, den Handel sowie die Anerkennung von Flächenagenturen (ÖKOKTOVO M-V 2014). 

 

2.2 Gesetzliche Grundlage 
 

2.2.1 Eingriffsreglung 
 

2.2.1.1 Definitionen Eingriff, Ausgleich und Ersatz 
 

Das Bundesnaturschutzgesetz definiert den Begriff „Eingriff“ folgendermaßen: 

„Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder 

Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung 

stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder 

das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ (§ 14 Abs. 1 BNatSchG) 

In den Begriff „Grundfläche“ wird nicht nur die Erdoberfläche, sondern es werden auch künstlich 

geschaffene Bestandteile, wie etwa Gebäude, miteinbezogen. Ebenso umfasst der Begriff 

„Grundfläche“ Wasserflächen (LAU 2011, S.  681). 

Ausnahmen werden nach § 14 Abs. 2 – 3 nur für die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft legitimiert: 

„Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist nicht als Eingriff anzusehen, soweit 

dabei die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt werden. Entspricht die 

land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung den in § 5 Absatz 2 bis 4 dieses Gesetzes 

genannten Anforderungen sowie den sich aus § 17 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes und 

dem Recht der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ergebenden Anforderungen an die gute 

fachliche Praxis, widerspricht sie in der Regel nicht den Zielen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege.“ (§ 14 Abs. 2 BNatSchG) 

Die Rechtsfolgen eines Eingriffs werden in § 15 BNatSchG geregelt. 

Nach § 15 Abs. 1 S. 1 BNatSchG gilt das Vermeidungsgebot: „Der Verursacher eines Eingriffs ist 

verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen.“ (§ 15 Abs. 

1 S.  1 BNatSchG) 
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Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen 

bestehen, den Zweck des Eingriffs mit geringeren Beeinträchtigungen zu realisieren (§ 15 Abs. 1 

S.  2 BNatSchG). Können Beeinträchtigungen nicht vermieden werden, muss dies begründet werden 

(§ 15 Abs. 1 S.  3 BNatSchG). Sind Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden, müssen diese nach § 15 

Abs. 2 S.  1 BNatSchG ausgeglichen oder ersetzt werden.  

Der Gesetzgeber definiert den Begriff „Ausgleich“ folgendermaßen: 

„Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des 

Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild 

landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist.“ (§ 15 Abs. 2 S. 2 BNatSchG) 

Die Maßnahmen, welche sich gegen die Folgen des Eingriffs richten, sind an einen funktionalen 

sowie räumlichen Zusammenhang gebunden. Somit richten sich die Maßnahmen an die Art des 

Eingriffs sowie des räumlichen Kontextes (OLOFF 2005, S. 15). Der Begriff der 

„Wiederherstellung“ zielt hierbei auf einen gleichartigen Zustand ab, welcher vor dem Eingriff 

bestand. Auch der Begriff der „Gleichartigkeit“ beschreibt die Funktionsweise des Ausgleichs 

(LOUIS 2004, S. 715). 

Das Bundesnaturschutzgesetz beschreibt den Begriff „Ersatz“ wie folgt:  

„Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des 

Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das 

Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.“ (§ 15 Abs. 2 S.  2 BNatSchG) 

Im Gegensatz zur Begriffsbeschreibung Ausgleich wird hier der Begriff „gleichwertig“ benutzt. 

Darunter versteht man, dass der Ersatz naturschutzfachliche Werte herstellt, welche in der 

Gesamtbetrachtung durch einen Eingriff verloren gegangen sind (LOUIS 2004, S. 715). Aus der 

Praxis lässt sich ableiten, dass Ersatzmaßnahmen räumlich und funktional flexibler durchgeführt 

werden können als bei Ausgleichsmaßnahmen (LOUIS 2004, S. 715). Dem Gesetzbuch ist zu 

entnehmen, dass Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gleichgestellt sind und keine beliebigen 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege darstellen (BREUER 2016, S. 376). 
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2.2.2 Ökokonto 
 

2.2.2.1 Begriffserklärung Ökokonto und Flächenpool 
 

Da der Gesetzgeber keine ausdrückliche Definition oder Begriffserklärung zu „Ökokonto“ bzw. 

„Flächenpool“ bereitstellt, werden Begriffserklärungen von verschiedenen Autoren dargelegt und 

verglichen. Die folgende Begriffserklärung des Ökokontos von OLOFF (2005) erörtert, inwieweit der 

Begriff „Konto“ aussagekräftig ist. 

„Wie der Begriff ‚Ökokonto‘ andeutet, ist der Gedanke, der dieser Möglichkeit zugrunde liegt, einem 

Konto vergleichbar. Der Begriff ‚Konto‘ stammt aus dem Italienischen (lat. computus = Berechnung) 

und wird mit dem Wort ‚Rechnung‘ übersetzt. Wie die folgenden Ausführungen zeigen sollen, ist der 

erwähnte Vergleich nicht so zu verstehen, daß das ‚Ökokonto‘ alle typischen Merkmale eines Kontos 

aufweist. [...] Näher kommt dem ‚Ökokonto‘ das Konzept eines Sparkontos, bei dem das Sparen im 

Vordergrund steht. Dazu werden einem Konto bestimmte Leistungen gutgeschrieben, deren Wert 

sich aufgrund einer besonderen Vereinbarung durch Zinsen erhöhen kann.“ (OLOFF 2005, S. 4 f.). 

Das Modell des Ökokontos kehrt laut LOUIS (2004) den zeitlichen Verlauf von Eingriff und 

Kompensation im Gegensatz zur klassischen Eingriffsreglung um. Vorgelagerte 

Kompensationsmaßnahmen reagieren nicht auf konkrete Vorhaben, sondern sind unabhängig und 

freiwillig durchzuführen: 

„Als Ökokonto wird ein System bezeichnet, bei dem auf festgelegten Flächen, zumeist eines 

Flächenpools, unabhängig von einem konkreten Vorhaben bereits Ausgleichs- oder 

Ersatzmaßnahmen vorgenommen werden. Wird später ein konkretes Vorhaben durchgeführt, müssen 

keine neuen Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden, sondern die für das Vorhaben 

erforderlichen Kompensationsmaßnahmen können mit bereits erfolgten und auf dem Ökokonto 

verzeichneten Maßnahmen verrechnet werden.“ (LOUIS 2004, S. 718). 

Das Modell des Flächenpools lässt sich laut WAGNER (2007) klar von dem Modell des Ökokontos 

abgrenzen. Im Gegensatz zum Ökokonto werden keine Maßnahmen bevorratet, sondern Flächen. Die 

zeitlich vorgezogene Bevorratung haben beide Modelle gemein: 

„Dieses Grundprinzip der Funktionsweise eines Flächenpools ist die Bevorratung von Flächen. Im 

Hinblick auf später erfolgende Eingriffe werden zeitlich vor dem Eingriff gezielt Flächen beschafft, 

die kompensationsgeeignet sind und auf denen die Eingriffskompensation später einmal stattfinden 

kann.“ (WAGNER 2007, S. 32).  

Ein weiteres Merkmal, welches ein Flächenpool besitzt, ist die planerische Komponente. Dabei ist 

das Modell unabhängig von konkreten Eingriffen: 
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„Nach meinem Verständnis werden in einem Flächenpool zumeist auf planerischer Grundlage 

unabhängig von einem konkreten eingreifenden Vorhaben Flächen festgelegt, die im Bedarfsfalle für 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verwendet werden sollen.“ (LOUIS 2004, S. 716). 

Es lässt sich feststellen, dass das Modell des Flächenpools als Grundlage eines Ökokontos genutzt 

werden kann und im besten Fall auch sollte. Das Ökokonto kann als Weiterentwicklung des 

Flächenpools betrachtet werden, da eine Maßnahmenbevorratung stets eine Flächenbevorratung 

benötigt.  

Zudem lässt sich aus den dargelegten Begriffserklärungen eine Gemeinsamkeit der Abstrahierung 

eines konkreten Eingriffs erkennen. Beide Modelle sind freiwillig anzuwenden und bilden eine 

Ergänzung zur klassischen Eingriffsreglung.  

Das Ökokonto sowie der Flächenpool beschränken sich lediglich auf die Kompensation und 

beinhalten keine Vermeidungs- oder Abwägungsaspekte.    

 

2.2.2.2 Funktionsweise 
 

Die Bevorratung von Kompensationsflächen wird im Bundesnaturschutzgesetz durch § 16 

BNatSchG geregelt und ergänzt § 15 Abs. 2 BNatSchG. Das Modell der Ökokontierung fügt sich in 

die Eingriffsreglung ein und stellt darin keinen Widerspruch dar (OLOFF 2005, S. 35). Die Grundlage 

der Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen bildet § 16 Abs. 1 BNatSchG.  

„Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die im Hinblick auf zu erwartende 

Eingriffe durchgeführt worden sind, sind als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen anzuerkennen 

[…].“ (§ 16 Abs. 1 BNatSchG)  

Voraussetzung für die Anerkennung der Bevorratung von Kompensationsflächen ist, dass § 15 Abs. 

2 erfüllt wird sowie keine rechtlichen Verpflichtungen vorliegen und keine öffentlichen Fördermittel 

in Anspruch genommen worden sind. Außerdem darf die vorgelagerte Kompensation nicht den 

Programmen und Plänen der Landschaftsprogramme, Landschaftsrahmenpläne, Landschaftspläne 

sowie dem Grünordnungsplan widersprechen. Abschließend bedarf es einer Dokumentation über den 

Ausgangszustand. (§ 16 Abs. 1 Nr. 1-5 BNatSchG) Einzelne Bestimmungen über die Erfassung, 

Buchung sowie Handelbarkeit der vorgelagerten Kompensationsmaßnahmen werden dem 

Landesrecht überlassen (§ 16 Abs. 2 BNatSchG). 

Kern der in § 16 BNatschG beschriebenen Reglungen über die Bevorratung von 

Kompensationsmaßnahmen bildet die zeitliche, räumliche und eventuell persönliche Trennung von 

Eingriff und Kompensation (EKARDT & HENNIG 2013, S. 698). Das Aufwertungspotential der 

Kompensationsmaßnahmen ist in der Regel umgekehrt proportional zur Größe der 

Kompensationsfläche. Weist die Maßnahme ein hohes Aufwertungspotential auf, verringert sich der 
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Flächenbedarf für die erforderte Kompensation. Bei dem Modell der Ökokontierung tritt eine weitere 

Komponente der Abschätzung von sachgerechter Kompensation auf, nämlich die ökologische 

Verzinsung. Eine ökologische Verzinsung findet bei der Ökokontierung meist in Form von 

Flächenabschlägen statt. Das bedeutet, dass die angestrebten Kompensationsmaßnahmen auf einer 

räumlich kleineren Fläche umgesetzt werden. Begründet wird dies durch die positiven Effekte einer 

zeitlich früheren Kompensation, da das Aufwertungspotential bereits vor dem Eingriff erkenntlich 

ist und sich im Laufe der Zeit erhöht. Wichtige Faktoren sind hierbei der Ausgangszustand der 

Fläche, der Zeitraum, in dem die Maßnahmen durchgeführt werden, und das Risiko, inwieweit das 

Entwicklungsziel erreicht wird (WITTROCK et al. 2003, S. 26).  Um den zeitlichen Zusammenhang 

zwischen Eingriff und Ausgleich und dessen theoretische Wirkung auf Werte und Funktionen des 

Naturhaushaltes zu verstehen, können die in Abbildung 1 gezeigten Graphen dienen. 

  

Abbildung 1: Einfluss des Zeitpunkts von Eingriff und Maßnahmendurchführung auf Werte und Funktionen des 
Naturhaushalts (WITTROCK et al. 2003, S. 27). 

Wie in Abbildung 1 zu erkennen, werden die Werte und Funktionen des Naturhaushaltes auf der 

y-Achse dargestellt, während die x-Achse den zeitlichen Ablauf beschreibt. Obwohl in (3) der 

Ausgleich erst mit dem Eingriff beginnt, während bei (4) der Ausgleich vor dem Eingriff geschah, 

erreichen beide den y-Wert von (1). Theoretisch soll somit durch die Bevorratung von Flächen und 

Maßnahmen ein Netto-Verlust an ökologischen Funktionen verhindert werden. Optimal ist es, wenn 

die vorgezogenen Maßnahmen zum Zeitpunkt des Eingriffs bereits die Funktionen des 

Naturhaushaltes ausreichend aufgewertet haben (ECKARDT & HENNING 2013, S. 701).  

Vorgelagerte Kompensationsmaßnahmen werden in einem elektronischen Register geführt und für 

die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wie bereits erwähnt, flexibilisiert der Gesetzgeber die 

Eingriffsreglung so weit, dass Kompensationsmaßnahmen an Dritte ausgelagert und gehandelt 

werden können. Daraus haben sich bundesweit „Ökoagenturen“ gebildet, welche als eine Art Makler 

Kompensationsmaßnahmen anhäufen und zu einem späteren Zeitpunkt verkaufen (DIEDERICHSEN 



11 
 

2010, S. 847). Vorgelagerte Kompensationsmaßnahmen sind jedoch nicht beliebig, sondern richten 

sich nach den Zielen von § 1 BNatSchG und somit den Zielen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege (EKARDT & HENNIG, 2013 S. 699).  

Die Funktionsweise der Ökokontierung ähnelt teils dem aus dem Klimaschutzrecht bekannten CO2-

Zertifikat-Handel. Beide Modelle weisen Umweltgütern einen kapitalistischen Wert zu 

(DIEDERICHSEN 2010, S. 843). Bei der Ökokontierung werden „Gutschriften“ in Form von 

Ökopunkten gegen eine gewisse Summe übertragen. Die erworbenen „Gutschriften“ können zu 

einem späteren Zeitpunkt einen Eingriff kompensieren. Im Gegensatz zur klassischen 

Eingriffsreglung nimmt der Eingriffsverursacher mit dem Modell des Ökokontos keinen 

„ökologischer Kredit“ auf, sondern spart ein „ökologisches Guthaben“ an. Dieses angesparte 

„Guthaben“ kann später bei einem Eingriff „abgebucht“ werden (DIEDERICHSEN 2010, S. 843). Ob 

die vorgelagerten Kompensationsmaßnahmen die Kompensationspflicht erfüllen, entscheidet sich 

erst, wenn die Folgen des Eingriffs eingeschätzt worden sind (BREUER 2016, S. 367). Mit dem 

Modell der Ökokontierung bleibt fraglich, ob Ersatzzahlungen rechtswidrig sind, wenn der 

Eingriffsverursacher die Möglichkeit, Ökopunkte zu erwerben, ablehnt (EKARDT & HENNIG 2013, 

S. 699). Zudem löst das Modell des Ökokontos den Vorrang von Ausgleich vor Ersatz auf. 

Bevorratete Kompensationsmaßnahmen stellen nur selten die funktionalen sowie räumlichen 

Beeinträchtigungen des Eingriffs wieder her. Vielmehr werden die naturschutzfachlichen Werte 

gleichwertiger hergestellt. Somit erfüllen Ökokontomaßnahmen vielmehr den Charakter einer 

Ersatzmaßnahme (LUBW 2018, S. 160).   

Wie generell in der Eingriffsreglung muss auch bei der Ökokontierung das bauplanungsrechtliche 

Ökokonto vom naturschutzrechtlichen Ökokonto unterschieden werden. Bei Eingriffen außerhalb 

der Bauleitplanung greift die bauplanungsrechtliche Ökokontierung, da § 18 Abs. 1 BNatSchG auf 

das BauGB verweist. Die Unterscheidung schließt jedoch nicht aus, dass 

Kompensationsmaßnahmen, welche auf einem naturschutzrechtlichen Ökokonto „eingebucht“ 

worden sind, nicht zur Kompensation von Eingriffen nach § 1 a Abs. 3 Bau GB „abgebucht“ werden 

dürfen (SCHEIDLER 2019, S. 297). 

  



12 
 

2.3 Implementierung des Ökokontos in die Eingriffsreglung 
 

2.3.1 Bundesebene 
 

Das Instrument des Ökokontos wurde am 25. März 2002 durch das Gesetz zur Neuregelung des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege und zur Anpassung anderer Rechtsvorschriften 

(BNatSchGNeuregG) in die Eingriffsreglung implementiert (OLOFF 2005, S. 43). Hierbei werden 

die Länder berechtigt, eigene Reglungen für die Anrechenbarkeit für Kompensationsmaßnahmen zu 

erlassen.  

„Die Länder können zu den Absätzen 1 bis 3 weitergehende Regelungen erlassen; insbesondere 

können sie Vorgaben zur Anrechnung von Kompensationsmaßnahmen treffen und vorsehen, dass bei 

zuzulassenden Eingriffen für nicht ausgleichbare oder nicht in sonstiger Weise kompensierbare 

Beeinträchtigungen Ersatz in Geld zu leisten ist (Ersatzzahlung).“ (§ 19 Abs. 4 BNatSchGNeuregG 

2002) 

Nach § 19 Abs. 4 BNatSchGNeuregG 2002 ist somit die rechtliche Grundlage für die Einrichtung 

eines Ökokontos gegeben (OLOFF 2005, S. 43). Die damals geltende 

Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundesnaturschutzgesetzes legitimiert, Verordnungen den 

Ländern zu überlassen (Art. 75 Abs. 1 Nr. 3 GG a. F.). 

Wie bereits dargestellt, änderte sich die Rahmengesetzgebung zu einer konkurrierenden 

Gesetzgebung durch das Bundesnaturschutzgesetz von 2010 (MICHLER & MÖLLER 2011, S. 81).  

Somit beschreibt § 16 Abs. 2 BNatSchG, die Implementierung des Ökokontos in das Landesrecht. 

„Die Bevorratung von vorgezogenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mittels Ökokonten, 

Flächenpools oder anderen Maßnahmen […] richtet sich nach Landesrecht.“ (§ 16 Abs. 2 

BNatSchG) 

 

Die Länder sollen dabei Regelungen über die Erfassung, Bewertung und Buchung der 

Ökokontomaßnahmen treffen (§ 16 Abs. 2 BNatSchG). 
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2.3.2 Landesebene 
 

2.3.2.1 Überblick 
 

Nach der Implementierung der Eingriffsreglung in das Bundesnaturschutzgesetz 1976 setzten die 

Bundesländer im Laufe der Jahrzehnte eine Vielzahl an Handlungsempfehlungen und Leitfäden zur 

Umsetzung der Eingriffsreglung ein. Die Mehrheit der neuen Bundesländer veröffentlichte ab Mitte 

der 90er Jahre ihre Handlungsempfehlungen und Leitfäden. Mit Beginn der Jahrtausendwende 

entwickelten immer mehr Bundesländer Leitlinien zur Handhabung der Ökokontierung (BRUNS 

2007, S. 2). Diese befassen sich in der Regel mit der Anrechenbarkeit und den Anforderungen von 

Ökokontomaßnahmen (BRUNS 2007, S. 326).  

Die Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes 2010 fordert die Bundesländer nach § 16 Abs. 2 

BNatSchG auf, eigene Reglungen und Verordnungen zur Ökokontierung zu treffen. Damit enthält 

sich der Bundesgesetzgeber über die Bewertung, Buchung, Genehmigung und Handelbarkeit von 

Ökokontomaßnahmen. Bundesländer, welche bereits vor der Novellierung Verordnungen getroffen 

haben, müssen diese durch die Föderalismusreform nicht ändern (DIEDERICHSEN 2010, S. 845). Zum 

Zeitpunkt der Novelle im Jahr 2010 wirkte die Rechtslage in den verschiedenen Bundesländern 

uneinheitlich. In vielen Bundesländern bestehen keine konkreten Verordnungen über die 

Handhabung der Ökokontierung. Die Minderheit der Bundesländer weist spezifische Reglungen und 

Verordnungen über das „Wie“ der Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen auf. Existieren in 

einem Bundesland keine gesetzlichen Festsetzungen über die Ökokontierung, können trotzdem 

Ökopunkte generiert und gehandelt werden. Dies kann jedoch in der Praxis zu Problemen führen 

(DIEDERICHSEN 2010, S. 843 f.). 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Online-Portale der Bundesländer nach Verordnungen über die 

Ökokontierung durchsucht. Dabei wurden rechtliche Festsetzungen, welche die Ökokontierung der 

jeweiligen Bundesländer regeln, in Tabelle 1 aufgelistet. Leitfäden über die Anwendung der 

Ökokontierung wurden dabei nicht berücksichtigt. Eine Zusammenstellung der Leitfäden einzelner 

Bundesländer findet sich in Anlage 1. 
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Tabelle 1: Auflistung spezifischer Verordnungen zur Ökokontierung der jeweiligen Bundesländer (Eigene Tabelle). 

Bei der Recherche wurde nur bei der Hälfte der Bundesländer eine rechtlich festgesetzte 

Verordnung vorgefunden. Die anderen Bundesländer wiesen entweder keine oder keine 

spezifischen Verordnungen zur Ökokontierung auf. Die Einführung der verschiedenen „Ökokonto-

Verordnungen“ liegt zudem weit auseinander. Während das Land Sachsen-Anhalt bereits im Jahr 

2005 eine Verordnung über die Ökokontierung verabschiedete, geschah dies in Schleswig-Holstein 

erst im Jahr 2017. 
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2.3.2.2 Rechtliche Situation 
 

Der Bundesgesetzgeber fordert durch § 16 Abs. 2 BNatSchG die Länder auf, eigene Verordnungen 

über die Ökokontierung zu treffen. Das Fehlen einer bundeseinheitlichen Normierung der 

Ökokontierung führt zu einer Vielzahl an Verordnungen. Aufgrund des Umfangs werden im 

folgenden Kapitel lediglich Teilbereiche der rechtlichen Verordnungen auf der Landesebene 

betrachtet.  

Dafür wurden die rechtlichen Verordnungen der jeweiligen Bundesländer nach Kriterien sortiert 

und verglichen. Die Auswahl der Kriterien orientiert sich an der Ökokontoverordnung 

Mecklenburg-Vorpommern.  

Folgende Kriterien wurden bestimmt: 

- Beantragung von Ökokontomaßnahmen 

- Anerkennung von Ökokontomaßnahmen 

- Anrechnung von Ökokontomaßnahmen 

- Ökokontoverzeichnis  

- Ökologische Verzinsung  

- Handelbarkeit  

- Ökoagenturen 

Die in Anlage 1 aufgelisteten Handlungsempfehlungen und Leitfäden zur Eingriffsreglung bzw. 

Ökokontierung der jeweiligen Bundesländer wurden dafür nicht berücksichtigt. Ein lückenloser 

Vergleich der Ökokontierung würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.  

Zudem stellen Handlungsempfehlungen und Leitfäden im Gegensatz zu gesetzlichen Verordnungen 

keine rechtliche Verbindlichkeit dar. Diese befassen sich zudem meist mit einzelnen Arbeitsschritten 

und konzentrieren sich auf Teilaspekte der Umsetzung der zeitlich vorgelagerten 

Kompensationsmaßnahmen (BRUNS 2007, S. 287). 

Ziel der erarbeiteten Tabelle ist, eine Übersicht über die rechtlichen Verordnungen der jeweiligen 

Länder zu bieten. Aufgrund der Spezialisierung auf rechtlich verbindliche Verordnungen werden 

nicht alle Bundesländer untersucht und verglichen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt. 
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Tabelle 2: Gliederung der rechtlichen Verordnungen über die Ökokontierung nach Inhalten (Eigene Abbildung). 

In der Übersicht (Tabelle 2) ist zu erkennen, dass die Minderheit der rechtlichen Verordnungen alle 

Kriterien beinhaltet. Lediglich Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern weisen 

rechtliche Verordnungen zu sämtlichen Kriterien auf.  

Alle untersuchten Bundesländer setzten jedoch rechtliche Verordnungen über die Beantragung, 

Anerkennung und Anrechnung von Ökokontomaßnahmen fest. Festsetzungen über das 

Ökokontoverzeichnis, die Ökologische Verzinsung, die Handelbarkeit und Ökoagenturen finden sich 

jedoch nur teilweise in den Verordnungen. 

Die Beantragung von Ökokontomaßnahmen wird in den verschiedenen Bundesländern ähnlich 

geregelt. Der Antragsteller ist verpflichtet, die geforderten Angaben an die untere 

Naturschutzbehörde mitzuteilen. Die geforderten Angaben variieren, jedoch sind bei allen 

Verordnungen die essenziellen Angaben über die Maßnahme und Fläche festgeschrieben. 

Eine Ökokontomaßnahme gilt in allen untersuchten Bundesländern als anerkannt, wenn die 

geforderten Angaben frist- und sachgerecht eingereicht worden sind. Die Zustimmung erfolgt durch 
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die untere Naturschutzbehörde. Für die Anerkennung von Ökokontomaßnahmen existieren jedoch 

unterschiedliche Mindestgrößen der aufgewerteten Flächen. In Baden-Württemberg gilt eine 

Mindestfläche von 2.000 m², in Mecklenburg-Vorpommern von 1.000 m² und in Schleswig-Holstein 

von 10.000 m².  

Nach der Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde erfolgt in allen untersuchten Bundesländern 

die Anrechnung der Ökokontomaßnahme. Die Anrechnung von Ökopunkten wird allerdings nicht 

einheitlich gehandhabt. In Baden-Württemberg, Sachsen und Sachsen-Anhalt ergibt sich die 

Anrechnung des Wertes aus der Differenz des Anrechnungszeitpunktes und des Ausgangszeitpunkt. 

Im Vergleich dazu berechnet sich in Hamburg der Wert aus der Differenz des Zielzustandes und 

Ausgangszeitpunktes. In diesen Bundesländern erfolgt die Anrechnung durch die untere 

Naturschutzbehörde, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein durch die zuständige 

Zulassungs- und Genehmigungsbehörde.  

Spezifische Reglungen über das Führen eines Ökokontoverzeichnisses wurden in Baden-

Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein getroffen. Die Länder Sachsen 

und Sachsen-Anhalt weisen Bestimmungen über das Führen eines Kompensationsverzeichnisses auf.  

Eine ökologische Verzinsung auf bevorratete Kompensationsmaßnahmen findet sich in den 

Verordnungen von Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und 

Schleswig-Holstein. Hierbei wird eine jährliche Verzinsung von jährlich 3 %, mit einem 

Maximalwert von 30 % vorgeschrieben. Brandenburgs Flächenpoolverordnung legitimiert bei 

erfolgreicher Zertifizierung eine zusätzliche Verringerung von 10 % auf den Kompensationsumfang 

von Eingriffen durch Ökokontomaßnahmen. Der Handel von Ökopunkten wird mit Ausnahme von 

Nordrhein-Westfalen in allen untersuchten Bundesländern legitimiert.  

Gesetze über die Ernennung von sogenannten Flächen- bzw. Ökoagenturen sind in den 

Verordnungen der Länder Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und 

Sachsen dargestellt. Die Ernennung erfolgt in den genannten Ländern durch die Obere 

Naturschutzbehörde. Die Voraussetzungen für die Ernennung von Ökoagenturen variieren dabei. In 

Brandenburg müssen Ökoagenturen Maßnahmenplanungen von mindestens 30 ha darlegen und 

Eigentum mit einem Flächenumfang von mindestens 10 ha nachweisen können. Die Ökokonto-

Verordnung in Mecklenburg-Vorpommern fordert Ökoagenturen auf, einen jährlichen Bericht über 

umgesetzte Kompensationsmaßnahmen der Oberen Naturschutzbehörde vorzulegen. 
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2.3.2.3 Umsetzung 
 

Die Eingriffsreglung sowie die Ökokontierung werden in den Bundesländern verschieden bilanziert. 

Nach der allgemeinen Praxis wird nach dem Kompensationsflächenfaktorenverfahren, 

Biotopwertverfahren, Wiederherstellungskostenansatz und dem verbal argumentativen Verfahren 

unterschieden. Die Begriffe der Bilanzierungsverfahren sind jedoch nicht deutlich definiert und 

deren Abgrenzung voneinander verläuft in der Praxis nicht eindeutig (TRÜBENBACH 2017, S. 20). 

Um die verschiedenen Systeme der Bilanzierungsverfahren vergleichen zu können, ist es jedoch 

wichtig, diese klar voneinander zu unterscheiden (BRUNS 2007, S. 198). Die verschiedenen 

Bilanzierungsverfahren werden im Folgenden kurz beschrieben. 

Der Begriff Biotopwertverfahren bezeichnet ein Prinzip, welches von Komplexindikatoren, 

Wirkungsabschätzungen und numerischen Bilanzierungen Gebrauch macht (BRUNS 2007, S. 198). 

Dabei werden Biotope bzw. Biotoptypen und die damit verbundenen biotischen und abiotischen 

Faktoren als Indikator verwendet. Dies soll ein Teil des komplexen Gefüges eines Biotops anzeigen 

und bewerten. Das Biotopwertverfahren wird somit ausschließlich über den zugeordneten Biotoptyp 

beurteilt (TRÜBENBACH 2017, S. 21). 

Das Prinzip des Wiederherstellungskostenansatzes basiert auf der Bestimmung eines abstrakten 

Kostenrahmens, welcher den Kompensationsumfang ermitteln soll. Das Kostenäquivalent wird 

durch die entstehenden Kosten der Kompensationsleistungen ermittelt (BRUNS 2007, S.  214). 

Dabei wird zwischen Wiederherstellungs- und Herstellungskosten unterschieden. 

Wiederherstellungskosten sind die fiktiven Kosten einer Kompensationsmaßnahme zur 

Wiederherstellung des Ausgangszustands. Daraus erfolgt die Bestimmung des 

Kompensationsumfangs. Demgegenüber beschreiben die Herstellungskosten die tatsächlichen 

Kosten der Durchführungen von Kompensationsmaßnahmen. Stimmen die 

Wiederherstellungskosten mit den Herstellungskosten überein, ist der Eingriff ausgeglichen. 

(BRUNS 2007, S. 214). Die Bilanzierungsverfahren „Kompensationsflächenfaktoren“ und „verbal-

argumentatives-Verfahren“ werden in Kapitel 3.3 beschrieben. 

Bei der Mehrheit der Bundesländer kommt als Bilanzierungsverfahren das Biotopwertverfahren zur 

Anwendung. Dazu zählen Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-

Anhalt und Thüringen. In Rheinland-Pfalz wird das Prinzip des verbal-argumentativen Verfahrens 

angewandt. Das Bundesland Niedersachsen bewertet Eingriffe nach dem 

Kompensationsflächenfaktor. Folgende Bundesländer gebrauchen die beschriebenen 

Bilanzierungsverfahren in Kombination: Baden-Württemberg (Biotopwertverfahren und 

Wiederherstellungskostenansatz), Mecklenburg-Vorpommern (verbal-argumentativ und 

Kompensationsflächenfaktoren) (TRÜBENBACH 2017, S. 36).  
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Diese Unterschiede resultieren daraus, dass sich einige Methoden für die Bilanzierung von 

Kompensationsmaßnahmen in den einzelnen Ländern aus der Praxis entwickelt haben (bottom up). 

Methodenvorschläge wurden einerseits von der naturschutzfachlichen Seite, andererseits von der 

Verursacherseite eingearbeitet (BRUNS 2007, S. 369). Je nach Umsetzung der Eingriffsreglung kann 

es zu einer starken Diskrepanz der Kompensationsverpflichtungen führen. Diese Variabilität kann 

von den Eingriffsverursachern als willkürlich empfunden werden (BRUNS 2007, S. 1).  

Im Rahmen einer Online-Umfrage wurden 242 Gemeinden befragt, ob sie einen Landschaftsplan 

und ein Ökokonto nutzen (Stand 2014). Die Auswertung ergab, dass von den 242 befragten 

Gemeinden lediglich 106 Gemeinden ein Ökokonto betreiben (siehe Abbildung 2). Es hat sich 

gezeigt, dass Gemeinden in den alten Bundesländern eher ein Ökokonto nutzen als in den neuen 

Bundesländern (STEIN 2018, S. 71). 

 
Abbildung 2: Anzahl der befragten Gemeinden nach Bundesländern, welche kommunale Ökokontos führen. (STEIN 2018, 
S. 72). 

Zudem hat sich gezeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Führung eines Landschaftsplans 

und der Bevorratung von Kompensationsflächen gibt. Hat eine Gemeinde einen Landschaftsplan 

aufgestellt, ist es wahrscheinlicher, dass sie auch ein Ökokonto nutzt (STEIN 2018, S. 99). 

Neben BUND und Ländern befassen sich auch Institutionen und Fachhochschulen mit der 

Umsetzung von Ökokontomaßnahmen. Ein Beispiel dafür ist ein konzeptioneller Ansatz der 

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde in Zusammenarbeit mit dem 

Innovationsnetzwerk Klimaanpassung Berlin-Brandenburg. Hierbei wurde ein Konzept vorgestellt, 

welches die Nutzung von Flächenpools und Ökokontos und den Klimaschutz in Brandenburg 

verbindet (GEIGER et al. 2010, S. 36).  
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Die planerische Vernetzung von Eingriffsreglung bzw. Ökokontierung und Klimaschutz könnte 

zukünftig eine wichtige Schnittstelle bilden (GEIGER et al. 2010, S. 35). 

 

2.4 Zusammenstellung der Ergebnisse 
 

§ 70 (§ 70 BNatSchG 1976) verankerte erstmals die Eingriffsreglung in dem 
Bundesnaturschutzgesetz. 

Mit der Implementierung der Eingriffsregelung in das Bundesnaturschutzgesetz 1976 wurde ein 

neues Instrument zum Schutz von Natur und Landschaft etabliert, welches unabhängig von 

Schutzgebieten ist (KÖPPEL ET AL. 2004.S. 20). 

Seit der rechtlichen Verankerung der Eingriffsreglung in das Bundesnaturschutzgesetz werden in der 

naturschutzfachlichen Debatte Umsetzungsdefizite sowie Verfahrungsverzögerungen und eine 

mangelnde Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen kritisiert (WITTROCK et al 2003, S. 9). 

Rechtliche Voraussetzungen für eine Flächen- und Maßnahmenbevorratung wurden durch das 

Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz 1993 sowie die Novelle des 

Raumordnungsgesetzes BauROG 1998 geschaffen. Das Investitionserleichterungs- und 

Wohnbaulandgesetz stellte sicher, dass bereits in der Bauleitplanung und nicht erst zum Zeitpunkt 

der Vorhabensgenehmigung über die Folgenbewältigung zu entscheiden ist. Ergänzt wurde dieses 

Gesetz durch die Novelle des Raumordnungsgesetzes BauROG 1998.  

Das Bundesnaturschutzgesetz von 2002 fordert erstmals die Länder auf, Vorgaben für die 

Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen zu treffen. Das 2010 erlassene 

Bundesnaturschutzgesetz ergänzt inhaltlich die Eingriffsreglung und hat mit § 16 Abs. 1 BNatSchG 

nun selbst Vorgaben getroffen (BREUER 2016, S. 366). 

Die Einführung des Ökokontos flexibilisiert die Eingriffsreglung und bietet neue Möglichkeiten zur 

Kompensation von Eingriffen. Grundlegend wird durch die Ökokontierung die räumliche und 

zeitliche Entkopplung von Eingriff und Kompensation legitimiert. Mit Hilfe eines Ökokontos kann 

bereits vor dem Eingriff die Kompensation durchgeführt und somit die Kompensationspflicht erfüllt 

werden. Bevorratete Kompensationsmaßnahmen werten im Idealfall schon zum Zeitpunkt des 

Eingriffs Flächen ökologisch auf und vermeiden den „Time-lag“-Effekt. Die Bündelung von 

Ökokontomaßnahmen kann die ökologische Wirkung der Kompensation verstärken und 

Zersplitterungseffekte minimieren (ECKARDT & HENNING 2013, S. 701). 

Der Stand der Ökokontierung in Deutschland ist bezogen auf die rechtlichen Bestimmungen und die 

Umsetzung heterogen. Lediglich die Hälfte der Bundesländer weist spezifische rechtsverbindliche 

Bestimmungen über die Ökokontierung auf. Besonders groß ist die Vielfalt an Bewertungsmethoden 

für die Bilanzierung von Kompensationsmaßnahmen. 
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3 Stand der Ökokontierung in Mecklenburg-Vorpommern 
 

3.1 Ökokontoverordnung Mecklenburg-Vorpommern 
 

In Mecklenburg-Vorpommern trat die Ökokontoverordnung (ÖkoKtoVO M-V) am 22.05.2014 in 

Kraft. Die ÖkoKtVO M-V beinhaltet Reglungen über die Zuständigkeiten und Anrechnung von 

Ökokontomaßnahmen sowie den Handel und die Anerkennung von Flächenagenturen (ÖkoKtoVO 

M-V, 2014). Dies wird legitimiert durch § 12 Abs. 7 Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern (§ 12 NatSchAG M-V). Das Land Mecklenburg-Vorpommern implementierte die 

Ökokontoreglung im Vergleich zu anderen Bundesländern erst recht spät. Dabei wurde die 

Aufnahme der Ökokontierung in das Landesgesetz bereits 2002 im Zuge der Novellierung des LNatG 

MV diskutiert. Aufgrund mangelnder Praxiserfahrung wurde sich jedoch gegen die Implementierung 

der Ökokontierung in das Landesrecht entschieden (REITER 2005, S. 47). Der Regionale 

Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock entschied sich im Jahr 2003, ein Pilotprojekt mit 

dem Titel „Aufbau eines Regionalen Kompensationsflächenpools“ zu starten, um Erfahrungen zu 

sammeln (REITER 2005, S. 48). 

Die Ökokontoverordnung Mecklenburg-Vorpommern definiert Ökokontomaßnahmen 

folgendermaßen:  

„Ökokontomaßnahmen sind in das Ökokontoverzeichnis eingetragene Maßnahmen, die im Hinblick 

auf zu erwartende Eingriffe in Natur und Landschaft durchgeführt werden. Ökokontomaßnahmen 

haben die Anforderungen nach § 16 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes zu erfüllen. Die oberste 

Naturschutzbehörde bestimmt durch Verwaltungsvorschrift die Maßnahmen, die zur Anerkennung 

als Ökokontomaßnahme geeignet sind.“ (§ 2 Abs. 1 ÖkoKtoVO M-V, 2014)  

Zudem dürfen prinzipiell alle natürlichen oder juristischen Personen Ökokontomaßnahmen 

durchführen (§ 2 Abs. 2 ÖkoKtoVO M-V, 2014). Bezogen auf die Mindestflächengröße der 

verschiedenen Ökokontomaßnahme werden 1000 m² als Richtlinie dargestellt (§ 2 Abs. 3 

ÖkoKtoVO M-V, 2014). 
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3.2.Anerkennungsverfahren für Ökokontomaßnahmen 
 

3.2.1 Vorplanung 
 

Bevor sich eine Gemeinde dazu entscheidet, ein Ökokonto zu errichten, bietet es sich an, eine 

Analyse über den Bedarf und die Voraussetzungen der Gemeinde durchzuführen (OLOFF 2005, 

S. 77). Die zu erwartende bauliche Entwicklung einer Gemeinde lässt sich meist aus dem 

Flächennutzungsplan für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre ableiten. Anhand des 

Flächennutzungsplans kann der bauliche Umfang für Wohnbauflächen und gewerbliche Bauflächen 

grob ermittelt werden. Gleichzeitig ist es vorteilhaft, potenzielle Ausgleichsflächen nach Größe und 

Aufwertungspotential zu analysieren. Aus dieser Analyse lassen sich detaillierte 

Kompensationsmaßnahmen entwickeln. Eine detaillierte Analyse vermindert die Gefahr, dass sich 

Gemeinden bei der Errichtung eines Ökokontos finanziell zu stark belasten (OLOFF 2005, S. 78).  

Hat sich eine Gemeinde, eine juristisch legitimierte Person oder eine anerkannte Ökoagentur für die 

Errichtung eines Ökokontos entschieden, gilt es, folgende verwaltungsrelevante Vorgaben zu 

erfüllen.  

In Vorbereitung auf die Einrichtung eines Ökokontos müssen verschiedene Antragsunterlagen der 

örtlich zuständigen Naturschutzbehörde vorgelegt werden. Darunter fallen unter anderem Angaben 

über den Maßnahmenträger, die geographische Fläche, deren naturschutzfachlichen Wert und die 

Beschreibung der Maßnahme (§ 3 Abs. 1 Satz 1-3 ÖkoKtoVO M-V, 2014). Der Maßnahmenträger 

sollte im Vorhinein einen prüffähigen Pflegeplan mit Angaben über die Pflege, Kontrolle und 

Verwaltung der Ökokontomaßnahmen einreichen (§ 3 Abs. 1 Satz 4 ÖkoKtoVO M-V, 2014). Die 

Vorplanung beinhaltet zudem, vorherrschende Nutzungsberechtigungen der Flächen darzulegen und 

das Einverständnis des Grundstückseigentümers nachzuweisen. Rechte Dritter dürfen dabei den 

Durchführungen der Ökokontomaßnahmen nicht entgegenstehen (§ 3 Abs. 1 Satz 5 ÖkoKtoVO M-

V, 2014). Je nach Maßnahme muss die rechtliche sowie dauerhafte Sicherung der 

Ökokontomaßnahmen sichergestellt werden (§ 3 Abs. 1 Satz 10 ÖkoKtoVO M-V, 2014). Schließlich 

sollte sich in der Vorplanung überlegt werden, ob die Ökokontomaßnahmen zum Handel freigegeben 

oder zur Eigenverwendung herangezogen werden sollen (§ 3 Abs. 1 Satz 12 ÖkoKtoVO M-V, 2014). 

Das elektronische Regierungsportal der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern bietet für die 

Antragstellung, Antragsformulare an (Anlage 2) (§ 3 Abs. 2 ÖkoKtoVO M-V, 2014). 
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3.2.2 Prüfungsverfahren und Anerkennung 
 

Innerhalb eines Monats hat die zuständige Naturschutzbehörde den Antrag auf Vollständigkeit oder 

Unvollständigkeit nach Antragseingang mitzuteilen. Ist der Antrag nicht vollständig, wird der 

Beantragte aufgefordert, fehlende Angaben oder Dokumente nachzureichen (§ 3 Abs. 3 ÖkoKtoVO 

M-V, 2014). Die Ökokontoverordnung regelt die Anerkennung von Ökokontomaßnahmen 

folgendermaßen:  

„Die Anerkennung von Maßnahmen als Ökokontomaßnahmen erfolgt durch die örtlich zuständige 

Naturschutzbehörde in zwei Schritten: 

1. schriftliche Zustimmung mit verbindlicher Feststellung von Umfang, Art und 

naturschutzfachlichem Wert der nach § 3 beantragten Maßnahme, 

2. Anerkennung der Maßnahme nach ihrer Durchführung und, sofern und soweit die Maßnahme 

nicht plangemäß durchgeführt worden ist, abschließende Feststellung des naturschutzfachlichen 

Wertes.“ (§ 4 Absatz 1 ÖkoKtoVO M-V, 2014) 

Sind alle Unterlagen vollständig, ist die schriftliche Zustimmung nach § 4 Abs. 1 Nummer 1 

ÖkoKtoVO MV zwei Monate nach Einreichung zu erteilen, sofern die Maßnahme 

naturschutzfachlich geeignet ist und die naturräumlichen Voraussetzungen sinnvoll erscheinen. 

Zusätzlich müssen die Anforderungen von §§ 2 und 3 ÖkoKtoVO MV erfüllt sein (§ 4 Abs. 2 

ÖkoKtoVO M-V, 2014). Hat der Maßnahmenträger die schriftliche Zustimmung nach § 4 Abs. 1 

Nummer 1 ÖkoKtoVO MV erhalten, hat er fünf Jahre Zeit, um mit der Durchführung der beantragten 

Maßnahme zu beginnen. Geschieht dies nicht, erlischt die Frist und der Maßnahmenträger muss die 

geplante Maßnahme neu beantragen (§ 4 Abs. 3 ÖkoKtoVO M-V, 2014). 

Hat der Maßnahmenträger die erforderliche rechtliche Sicherung nach §15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG 

erfüllt, soll nach zwei Monaten die Anerkennung der Ökokontomaßnahme nach § 4 Abs. 1 Nummer 

2 ÖkoKtoVO MV erfolgen (§ 4 Abs.4 ÖkoKtoVO M-V, 2014). 

 

3.2.3 Kontrolle 
 

In Mecklenburg-Vorpommern existieren keine landesrechtlichen Verordnungen über die 

Durchführung von Kontrollen der Kompensationsmaßnahmen. Lediglich das Landesamt für 

Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) gibt Hinweise über die Kontrolle der 

Kompensationsmaßnahmen (LUNG 1999, S. 156). 
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Die Hinweise für die Durchführung der Kontrollen unterscheiden nicht zwischen der klassischen 

Eingriffsreglung und der Ökokontierung. Im Allgemeinen wird die Kontrollfunktion in die 

Herstellungs- und Funktionskontrolle unterteilt.  

Herstellungskontrollen dienen der Überprüfung des genehmigungsgerechten Ablaufs einer 

Kompensationsmaßnahme Hierbei wird geprüft, ob der Vorhabensträger die im Zulassungsbescheid 

oder im Planfeststellungsverfahren geforderten Kompensationsmaßnahmen zeitlich und fristgerecht 

durchgeführt hat. Eine weitere Funktion der Herstellungskontrolle ist die Prüfung der Pflege- und 

Nutzungsauflagen. Die Zulassungsbehörde prüft im Rahmen der Herstellungskontrolle, ob die 

festgelegte Kompensationsmaßnahme vollständig realisiert worden ist. Die Umsetzung von 

Kompensationsmaßnahmen kann auch von den zuständigen Naturschutzbehörden kontrolliert 

werden. Stellt die zuständige Naturschutzbehörde Mängel in der Umsetzung von 

Kompensationsmaßnahmen fest, sollte dies der zuständigen Zulassungsbehörde mitgeteilt werden. 

Die Naturschutzbehörde hat nicht die Kompetenz, den Verwaltungsvollzug bei mangelhafter 

Durchführung der Kompensationsmaßnahmen anzuordnen. Eine Ausnahme stellt dar, wenn die 

Naturschutzbehörde gleichzeitig die Genehmigungsbehörde ist (LUNG 1999, S. 156). 

Im Zulassungsbescheid bzw. im Planfeststellungsbeschluss sind Angaben über den Zeitpunkt der 

Herstellungskontrolle festgelegt. Dies schließt jedoch nicht aus, dass es zu zusätzlichen Prüfterminen 

kommen kann. Werden im Rahmen der Herstellungskontrolle Mängel bei der Umsetzung von 

Kompensationsmaßnahmen festgestellt, können weitere Kontrollen angeordnet werden, bis die 

Kompensationsmaßnahme sachgerecht durchgeführt ist (LUNG 1999, S. 158). 

Neben den Herstellungskontrollen prüfen Funktionskontrollen, ob eine durchgeführte 

Kompensationsmaßnahme die Kompensationsziele tatsächlich erfüllt. Wird bei der 

Funktionskontrolle festgestellt, dass die Ziele nicht erreicht worden sind, werden dafür Ursachen 

ermittelt und gegebenenfalls Korrekturen in den Entwicklungs- und Pflegeplan eingearbeitet (LUNG 

1999, S. 156). Der Maßnahmenträger muss die ökologische Wirksamkeit der durchgeführten 

Kompensationsmaßnahme der Zulassungsbehörde nachweisen. Die ökologische Aufwertung einer 

Fläche kann jedoch erst nach einer bestimmten Zeit nachgewiesen werden. Deshalb ist es sinnvoll, 

je nach Maßnahme den Zeitpunkt der Funktionskontrolle zu wählen, um einen bestimmten 

Entwicklungsstand bewerten zu können. Es ist zudem möglich, einzelne Entwicklungsschritte zu 

prüfen, wenn die Kompensationsmaßnahme besonders komplex ist.  

Bei Kompensationsmaßnahmen, bei denen erfahrungsgemäß die angestrebte ökologische Funktion 

nach der Durchsetzung geschieht, kann von der Funktionskontrolle abgesehen werden. Dies trifft 

beispielsweise auf die Gehölzanpflanzung zur Eingrünung von Gebäuden zu (LUNG 1999, S. 159). 
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3.3 Ermittlung der Anrechenbarkeit für Kompensationsmaßnahmen 
 

Bevor sich dieses Kapitel mit der Anrechenbarkeit der Kompensationsmaßnamen beschäftigt, wird 

zuvor kurz die Ermittlung des Kompensationsbedarfs beschrieben. Bei der Ermittlung des 

Kompensationsbedarfs von Eingriffen werden verschiedene Berechnungsmodelle angewandt. 

Hierfür ist entscheidend, ob beispielsweise das betroffene Gebiet beeinträchtigte Funktionen 

vorweist, es zu einer Versiegelung kommt oder der Eingriff nur befristet geschieht. (LUNG 2018, 

S. 5 ff.) Konkret wird im betroffenen Eingriffsgebiet der zugrundeliegende Biotoptyp erfasst und 

bewertet. Zusätzlich wird die betroffene Fläche mitberechnet. Die Charakterisierung des betroffenen 

Gebiets erfolgt mit Hilfe einer Biotopkartieranleitung des LUNG. Zusätzlich werden je nach Bedarf 

verschiedene Faktoren des beeinträchtigten Gebiets erfasst und bewertet. Bei jeder Variante der 

Ermittlung wird der Kompensationsbedarf als Eingriffsäquivalent (EFÄ) in m² festgesetzt (LUNG 

2018, S. 5 ff.). 

Grundlegend wird die Ermittlung der Kompensationsmaßnahme und schließlich des 

Kompensationsumfangs folgendermaßen berechnet.  

 

Fläche der Maßnahme [m²] × Kompensationswert der Maßnahme 

 =  

Kompensationsflächenäquivalent [m² KFÄ] 

 

(vgl. LUNG 2018, S. 10)  

Die Bestimmung des Kompensationswertes einer Maßnahme setzt sich zuerst aus der 

Grundbewertung und Zusatzbewertung zusammen. Diese Werte sind in der Veröffentlichung des 

Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern „Hinweise zur 

Eingriffsreglung Mecklenburg-Vorpommern (HzE)“ nachzulesen (Anlage 3). Der 

Kompensationswert variiert bei der Grundbewertung von eins bis fünf, bei der Zusatzbewertung von 

0,5 bis zwei. Eine Zusatzbewertung erfolgt dann, wenn zusätzliche Anforderungen erfüllt werden. 

Dies erhöht somit den Kompensationswert. In die Bewertung von Maßnahmen fließen die 

ökologische Aufwertung sowie die Kosten der Durchführung und Unterhaltung mit ein (LUNG 2018, 

S. 10). Neben den bereits genannten Faktoren bei der Ermittlung des Kompensationswertes können 

ein Entsiegelungszuschlag und ein Lagezustand mitberechnet werden. Eine Entsiegelung kann je 

nach Fläche den Kompensationswert um 0,5 bis drei erhöhen. Der Lagezuschlag erhöht den 

Kompensationswert um 10 – 25 %, falls die Kompensationsmaßnahme in einem Natura-2000-

Gebiet, einem Nationalpark, Naturschutzgebiet durchgeführt wird oder einem günstigen 

Erhaltungszustand eines FFH-Lebensraumtyps dient (LUNG 2018, S. 10).  



26 
 

Daraus ergibt sich folgende Berechnung des Kompensationsäquivalents: 

Fläche der Kompensations-maßnahme [m²] 

× 

Kompensationswert der Maßnahme (Grundbewertung + Zusatzbewertung + 

Lagezuschlag) 

+ 

Entsiegelte Fläche [m²] 

× 

Entsiegelungszuschlag 

= 

Kompensationsflächenäquivalent [m² KFÄ] 

 

 

(vgl. LUNG 2018, S. 11)  

Bei der Berechnung des Kompensationsflächenäquivalents einer Ökokontomaßnahme findet zudem 

eine ökologische Verzinsung statt. Dies wird in Kapitel 4.3.2 näher beschrieben.  

Der berechnete Wert des Kompensationsflächenäquivalents (m² KFÄ) muss dem Eingriffsäquivalent 

(m²EFÄ) entsprechen, um den Eingriff vollständig zu kompensieren (LUNG 2018, S. 11).  

Wird durch einen Eingriff ein Gebiet und dessen Funktionen mit besonderer Bedeutung betroffen, 

ist eine additive Kompensation notwendig. Dies ist durch das Bilanzierungsverfahren „verbal-

argumentativ“ zu bestimmen (LUNG 2018, S. 8). Der Begriff „verbal-argumentative Verfahren“ 

wird in der Fachliteratur unterschiedlich verwendet. Verbal-argumentative Verfahren werden meist 

mit der Ermittlung einer nichtnumerischen Form der Kompensation beschrieben (BRUNS 2007, 

S. 217).  In der Praxis bezieht sich dieses Prinzip auf die Bilanzierungsermittlung eines Einzelfalls. 

Die Untersuchung des Schutzgegenstandes geschieht problemorientiert und soll im Rahmen der 

Verhältnismäßigkeit durchgeführt werden (BRUNS 2007, S. 193). 

 

3.3.1 Anrechnung von Ökokontomaßnahmen 
 

Die Anrechnung der Ökokontomaßnahmen kann nach der Anerkennung § 4 Abs. 1 Nummer 2 

ÖkoKtoVO MV geschehen, wenn die Voraussetzungen nach § 15 Abs. 2 BNatSchG erfüllt sind.  

„Die Voraussetzungen sind erfüllt, wenn durch die Ökokontomaßnahme 

a. die durch den Eingriff beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger 

Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt 

oder neu gestaltet ist oder 
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b. die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in 

gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu 

gestaltet ist.“ (§ 9 Abs. 1 ÖkoKtoVO M-V, 2014) 

 

Die Behörde, welche nach § 17 Abs. 1 oder 3 BNatSchG für die Entscheidung des Eingriffs zuständig 

ist, setzt die Anrechnung der Ökokontomaßnahme durch (§ 9 Abs. 2 ÖkoKtoVO M-V, 2014). Hierbei 

gibt die Zulassungs- oder Genehmigungsbehörde der zuständigen Behörde Auskunft über das 

Ergebnis der Zulassungsentscheidung (§ 9 Abs. 4 ÖkoKtoVO M-V, 2014). Die Ökokontoverordnung 

Mecklenburg-Vorpommerns legitimiert den Handel von Ökokontomaßnahmen nach deren 

Anrechnung. Die Weitergabe von Ökokontomaßnahmen und deren Vergütung werden durch den 

Maßnahmenträger und Eingriffsverursacher privatrechtlich geregelt. Nach der Weitergabe der 

Ökokontomaßnahmen muss dies der zuständigen örtlichen Naturschutzbehörde mitgeteilt werden (§ 

8 Abs. 1 ÖkoKtoVO M-V, 2014). Die mit den Ökokontomaßnahmen verbundenen Rechte und 

Pflichten werden durch die Weitergabe komplett auf den Erwerber übertragen (§ 8 Abs. 2 ÖkoKtoVO 

M-V, 2014). 

 

3.3.2 Verzinsung der Kompensationsmaßnahmen 
 

In Mecklenburg-Vorpommern erhöht sich der naturschutzfachliche Wert der anerkannten 

Maßnahme nach § 4 Abs. 1 Nummer 2 ÖkoKtoVO MV um jährlich 3 %. Die maximale 

Wertsteigerung einer anerkannten Maßnahme beträgt höchstens 30 %. Der Zeitraum, welcher für die 

Wertsteigerung des naturschutzfachlichen Wertes bedeutsam ist, liegt zwischen der Anerkennung 

nach § 4 Abs. 1 Nummer 2 ÖkoKtoVO MV und der Anrechnung der Ökokontomaßnahme nach § 9 

ÖkoKtoVO MV (§ 6 ÖkoKtoVO M-V, 2014). 

 

3.4 Öffentliches Webportal Ökokonto-Verzeichnis LUNG 
 

Das öffentlich zugängige Webportal „Ökokonto-Verzeichnis“ des LUNG dient der Erfassung und 

Dokumentation von vorgelagerten Kompensationsmaßnahmen und Kompensationsflächen in 

Mecklenburg-Vorpommern. Für die Verwaltung fungiert das „Ökokonto-Verzeichnis“ als zentrale 

Landesdatenbank. (LUNG 2020b, online)  

Das Führen eines Kompensationsverzeichnisses wird nach Bundesnaturrecht gefordert, jedoch sollen 

die Länder eigene Vorschriften dazu treffen. Nach § 17 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz sind 

Kompensationsmaßnahmen und Kompensationsflächen in einem Kompensationsverzeichnis zu 

erfassen. Die dafür zuständige Behörde ist dazu verpflichtet, die erforderlichen Angaben in das 

Kompensationsverzeichnis einzuarbeiten (§ 17 Abs. 6 BNatSchG).  
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In Mecklenburg-Vorpommern hat die örtlich zuständige untere Naturschutzbehörde die schriftliche 

Zustimmung der Ökokontomaßnahmen nach § 4 Abs. 1 Nummer 1 ÖkoKtoVO MV und die 

Anerkennung nach § 4 Abs. 1 Nummer 2 ÖkoKtoVO MV in das Ökokontoverzeichnis einzutragen 

(§ 5 Abs. 1 ÖkoKtoVO M-V, 2014). Die erfassten Daten des Ökokonto-Verzeichnisses werden in 

einem Kartenportal und einer Liste dargestellt. Teilweise finden sich dazu Steckbriefe mit Details 

über den Maßnahmenträger oder Besonderheiten der einzelnen Kompensationsmaßnahmen.  

Aus dem Kartenportal und der Liste können Angaben über die Maßnahme, den Maßnahmenträger, 

die Fläche und Landschaftszone entnommen werden. Der in Abbildung 3 dargestellte Kartendienst 

enthält verschiedene Layer, mit denen unterschiedliche Themenbereiche graphisch dargestellt 

werden können. Die Layer zeigen beispielsweise an, welche Ökokontomaßnahmen frei handelbar 

oder geschlossen sind. 

 

Abbildung 3: Kartendienst des Kompensations- und Ökokontoverzeichnisses Mecklenburg-Vorpommerns (LUNG 2020c, 
online ). 

Bei einer Veränderung von bereits im Ökokonto-Verzeichnis dargestellten Maßnahmen oder Flächen 

muss der Maßnahmenträger dies der zuständigen Naturschutzbehörde mitteilen (§ 5 Abs. 3 

ÖkoKtoVO M-V, 2014). Entschließt sich der Maßnahmenträger, seine Maßnahme aus dem 

Ökokonto-Verzeichnis zu löschen, verliert er die Anerkennung der Ökokontomaßnahme (§ 7 

ÖkoKtoVO M-V, 2014).  

Neben den erfassten Daten stellt das Webportal Gesetze und Verordnungen bereit, welche im 

Rahmen der Ökokontierung in Mecklenburg-Vorpommern gelten. Zudem werden Leitfäden über die 

praktische Nutzung von Ökokontos zur Verfügung gestellt (LUNG 2020d, online). 
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3.4.1 Kompensationsmaßnahmetypen 
 

Die vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) festgelegten 

Kompensationsmaßnahmen sind in sieben Zielbereiche unterteilt. Diese unterscheiden sich nach den 

jeweiligen Lebensraumklassen. Darunter gliedern sich die qualifizierten 

Kompensationsmaßnahmentypen (siehe Abbildung 4). Die letzte Ebene bilden die 

Maßnahmenvarianten in Anlage 3. Darin finden sich Angaben über die Anerkennung, Vorgaben und 

Bewertungen der einzelnen Kompensationsmaßnahmen. Zielbereiche, Kompensationsmaßnahmen 

und Maßnahmenvarianten gelten für die klassische Eingriffsregelung wie für die Ökokontierung 

gleich (LUNG 2018, S. 46).  

 

Abbildung 4: Gliederung von Zielbereichen und Typen qualifizierter Kompensationsmaßnahmen in Mecklenburg-
Vorpommern. (Die blau gefärbten Typen qualifizierter Kompensationsmaßnahmen wurden nachträglich 2017 
hinzugefügt) (LUNG 2020e, online ). 

Die dargestellten Kompensationswerte der einzelnen Kompensationsmaßnahmen beziehen sich in 

der Regel auf einen Pflegezeitraum von 25 Jahren. Durch Eingriffe betroffene Biotope benötigen 

jedoch einen längeren Zeitraum als 25 Jahre, um den naturschutzfachlichen Wert wiederherzustellen. 

Deshalb besitzen Kompensationsmaßnahmen im Regelfall einen niedrigeren Kompensationswert als 

das durch einen Eingriff betroffene Biotop (LUNG 2018, S. 46).  

In der Praxis werden Kompensationsmaßnahmen auf Flächen mit einem geringen 

naturschutzfachlichen Wert durchgeführt. Dies resultiert aus der Gegebenheit, dass die ökologische 

Aufwertung stets mit dem Ausgangswert der aufgewerteten Fläche mitberechnet wird. Je höher die 

ökologische Aufwertung einer Fläche, desto höher ist der realisierte Kompensationswert. Bei bereits 

ökologisch höherwertigen Flächen sind in der Regel das Aufwertungspotential und somit der 

Kompensationswert geringer (LUNG 2018, S. 46). Wird eine Kompensationsmaßnahme neu 
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eingerichtet, folgt nach einer bestimmten Zeit die Entwicklungspflege. Dies ist erforderlich, um die 

erwünschte ökologische Funktionalität in dem angestrebten Gebiet zu erreichen. Ist keine dauerhafte 

Pflege vorgeschrieben, kann das Biotop der natürlichen Sukzession überlassen werden (LUNG 2018, 

S. 47).  

Kompensationsmaßnahmen sind in der Ökokontierung oder im Rahmen der klassischen 

Eingriffsreglung stets im vorgegebenen Zeitraum zu unterhalten und rechtlich zu sichern. Pflichten 

über die rechtliche Sicherung und Unterhaltung werden durch die örtlich zuständige Behörde im 

Zulassungsbescheid festgelegt (LUNG 2018, S. 47). 

 

3.4.2 Vergleich der frei handelbaren Ökokontomaßnahmen zwischen 2013 
und 2020 
 

In diesem Kapitel wurden die Ökokontomaßnahmen von dem Jahr 2013 mit dem Jahr 2020 im 

Flächenland Mecklenburg-Vorpommern verglichen. Die vorliegenden Daten aus dem Jahr 2013 

wurden aus der Präsentation einer Fachtagung des LUNG „Ökokontierung in Mecklenburg-

Vorpommern“ entnommen (siehe Anlage 5). Für das Jahr 2020 wurde die zusammengestellte Liste 

aktuell anerkannter und frei handelbarer Ökokonten (siehe Anlage 4) für den Vergleich verwendet.  

 

 

Abbildung 5: Vergleich der anerkannten Ökokontomaßnahmen in M-V zwischen 2013 und 2020 in der Kategorie 
„Zielbereiche“, Stand 19.04.2020 (Eigene Abbildung) Daten aus Anlage 4 und Anlage 5. 

Der Vergleich der Ökokontomaßnahmen in Abb. 5 zeigt, dass die Flächengröße, auf der 

Ökokontomaßnahmen durchgeführt worden sind, insgesamt über den Zeitraum stark zugenommen 

hat. Diese Flächengröße umfasste im Jahr 2013 gerade einmal 992 ha. Im Jahre 2020 stieg die 
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Flächengröße der Ökokontomaßnahmen auf 3.793 ha an. Zudem erhöhte sich die Anzahl an 

vorgelagerten Kompensationsmaßnahmen von 24 auf 144 über den Zeitraum von 2013 bis 2020 . In 

jedem Zielbereich haben sich die Anzahl und Flächengröße der vorgelagerten 

Kompensationsmaßnahmen gesteigert. Die beiden Zielbereiche „Küsten und Küstengewässer“ und 

„Entsiegelung und Infrastruktur“ hatten 2013 keine vorgelagerten Kompensationsmaßnahmen zu 

verzeichnen. Eine auffällig große Relevanz der Ökokontierung in Mecklenburg-Vorpommern stellt 

sich in dem Zielbereich „Wälder“ heraus. Aus beiden Jahren lässt sich eine große Diskrepanz 

zwischen den einzelnen Zielbereichen feststellen. Der Zielbereich „Wälder“ ist in beiden Jahren 

bezogen auf die Flächengröße und die Anzahl der durchgeführten vorgelagerten 

Kompensationsmaßnahmen am stärksten vertreten. 

 

3.4.3 Kompensationsmaßnahmetypen der Zielbereiche  
 

Die vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG-

MV) zusammengestellte Liste aktuell anerkannter und frei handelbarer Ökokonten wurde anhand der 

Zielbereiche, Kompensationsmaßnahmen und Fläche neu gegliedert und sortiert. Diese wurden in 

Form einer Tabelle aufgearbeitet (siehe Anlage 4). Dabei wurden alle 144 Ökokonten 

miteingeschlossen, die zum Stand April 2020 über die Datenbank des LUNG-MV zugänglich waren 

(LUNG-MV 2020a, online). 

 

3.4.3.1 „Wälder“ 
 

Das Flächenland Mecklenburg-Vorpommern besaß 2017 eine Waldfläche von 558100 ha mit einem 

prozentualen Anteil von 21 % der Gesamtfläche Mecklenburg-Vorpommerns (MLU MV 2019a, 

S. 24). 

Bundesweit wurde das Ziel der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt verfolgt, dass bis 2020 

mindestens 5 % der Wälder der forstwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden. Dieses Ziel wurde 

in Mecklenburg-Vorpommern mit 7,4 % erreicht. Neben der Ausweisung von Naturwaldreservaten 

spielte die Schaffung von Ökokonten eine wichtige Rolle (MLU MV 2019b, S. 34). 

Als langfristiges Ziel setzt Mecklenburg-Vorpommern auf den Aufbau naturnaher Wälder, eine 

Erhöhung der standortheimischen Waldvegetation und der nachhaltigen Forstwirtschaft ohne 

Kahlschläge (MLU MV 2017, S. 28) 
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Anzahl 
Maßnahmen 

Gesamt  
FÄQ 

FÄQ kleinste 
Maßnahme 

FÄQ größte 
Maßnahme 

Landschaftszonen Inhaber 

77 1715 ha 0,5 ha 198,5 ha -Höhenrücken und 
Mecklenburgische 
Seenplatte (23x) 
-Ostseeküstenland (15x) 
-Rückland der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte (22x) 
-Vorland der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte (10x) 
-Vorpommersches 
Flachland (8x) 

-Gemeinden 
-Flächenagentur  
-Landesforst  
-Landgesellschaft  
-Privatforst 
-Bauunternehmen 
-Agrarwirte 

Tabelle 3: Zusammenstellung der Ergebnisse des Zielbereiches „Wälder“, Stand 19.04.2020 (Eigene Tabelle) Daten aus 
Anlage 4. 

 

Die Analyse der Daten für den Zielbereich „Wälder“ zeigt 77 Einzelmaßnahmen auf. Diese ordnen 

sich in zehn Hauptmaßnahmentypen ein. Die FÄQ-Werte variieren zwischen 0,5 ha und 198,5 ha. 

Dabei stellt die Maßnahme LRO-034 „Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit 

dauerhaftem Nutzungsverzicht“ den niedrigsten FÄQ-Wert und Maßnahme VR-041 „Umwandlung 

von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht“ den höchsten FÄQ-Wert dar.

Der Zielbereich „Wälder“ ergibt bezogen auf den FÄQ-Wert (1715 ha) mit Abstand den größten 

Zielbereich. Ökokontomaßnahmen des Zielbereiches „Wälder“ befanden sich am häufigsten in den 

Landschaftszonen „Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“ und „Rückland der 

Mecklenburgischen Seenplatte“. Inhabern eines Ökokontos des Zielbereiches „Wälder“ wurden 

folgende Akteure zugeordnet: „Gemeinden“, „Flächenagentur“, „Landesforst“, 

„Landgesellschaft“, „Privatforst“, „Bauunternehmen“ und „Agrarwirte“. 
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Abbildung 6: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen im Zielbereiches „Wälder“, Stand 19.04.2020 (Eigene 
Abbildung) Daten aus Anlage 4. 

 

Die nähere Betrachtung der einzelnen Ökokontomaßnahmen im Zielbereich „Wälder“ zeigt, dass 

die Maßnahme „Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem 

Nutzungsverzicht“  mit Abstand den höchsten FÄQ-Wert mit ca. 1.250 ha besitzt. Neben dem hohen 

FÄQ-Wert wurde diese Maßnahme mit 54 von insgesamt 77 Kompensationsmaßnahmen am 

häufigsten in dem Zielbereich „Wälder“ umgesetzt. Die Kompensationsmaßnahmentypen 

„Umwandlung von standortfremden, nicht heimischen Nadelholzbeständen“, „Anlage von Wald“, 

„Waldrandentwicklung“ und „Neuanlage von Waldrändern“ haben eine geringere Bedeutung. 

 

3.4.3.2 „Agrarlandschaft“ 
 

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche weist in Mecklenburg-Vorpommern eine Fläche von 

1.346.100 ha auf. Prozentual gesehen sind dies 62 % der Gesamtfläche (MLU MV 2019, S. 24). 

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts können erhebliche strukturelle Veränderungen in der Agrarlandschaft 

festgestellt werden. Diese führen tendenziell zu einem Verlust der Biodiversität im Bereich der 

Agrarlandschaft. In Norddeutschland wurde seit dem Jahr 1950 eine Verringerung des Flächenanteils 

von mittelfeuchtem Grünlande und Feuchtgrünland von 85 % ermittelt. Im Ackerbau verringerte sich 

die Fläche der potenziell bespielbaren Flächen für Ackerwildkräuter um 95 % (HÖTKER & 

LEUSCHNER 2014, S. 6). 
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Bei der Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen für Kompensationsmaßnahmen 

sollte auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht genommen werden. Insbesondere ist zu prüfen, 

inwieweit die Kompensation den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild dauerhaft aufwertet. Dabei 

soll verhindert werden, dass landwirtschaftliche Flächen, welche besonders geeignete Böden 

aufweisen, aus der Nutzung genommen werden. Hierbei empfiehlt das Bundesland Mecklenburg-

Vorpommern, Flächen mit einer naturschutzfachlichen geringen Wertigkeit durch 

Kompensationsmaßnahmen aufzuwerten (MLU MV 2017, S. 78). 

 

Anzahl 
Maßnahmen 

Gesamt 
FÄQ 

FÄQ 
kleinste 

Maßnahme 

FÄQ größte 
Maßnahme 

Landschaftszonen Inhaber 

43 633 ha 805 m² 826.950 m² -Höhenrücken und 
Mecklenburgische 
Seenplatte (13x) 
-Ostseeküstenland (9x) 
-Rückland der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte (11) 
-Vorland der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte (2x) 
-Vorpommersches 
Flachland (7x) 

-Agrarwirte 
-Gemeinden 
-Flächenagentur  
-Landgesellschaft 
-Bauunternehmen 

Tabelle 4: Zusammenstellung der Ergebnisse des Zielbereiches „Agrarlandschaft“, Stand 19.04.2020 (Eigene Tabelle) 
Daten aus Anlage 4. 

 

Die Analyse der Daten für den Zielbereich „Agrarlandschaft“ zeigt 43 Einzelmaßnahmen auf. Diese 

ordnen sich in elf Hauptmaßnahmentypen ein. Die FÄQ-Werte variieren zwischen 805 m² und 82,6 

ha.  

Dabei stellt die Maßnahme SCH-012 „Anpflanzung von Einzelbäumen, Alleen, Baumreihen, 

Baumgruppen heimischer Laubgehölze in der freien Landschaft“ den niedrigsten FÄQ-Wert und 

Maßnahme LRO-027 „Anlage eines Schutzackers (Ackerwildkrautfläche) und Sicherung durch 

dauerh. naturschutzgerechte Bewirtschaftung“ den höchsten FÄQ-Wert dar. Insgesamt beläuft sich 

der FÄQ-Wert auf 633 ha. Ökokontomaßnahmen des Zielbereiches „Agrarlandschaft“ befanden 

sich am häufigsten in den Landschaftszonen „Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“ und 

„Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“. Inhabern eines Ökokontos des Zielbereiches 

„Agrarlandschaft“ wurden folgende Akteure zugeordnet: Agrarwirte, Gemeinden, Flächenagentur. 

Landgesellschaft und Bauunternehmen. 
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Abbildung 7: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen im Zielbereiches „Agrarlandschaft“, Stand 19.04.2020 (Eigene 
Abbildung) Daten aus Anlage 4 . 

 

Der Blick auf die Hauptmaßnahmentypen im Zielbereich „Agrarlandschaft“ zeigt auf, dass die 

Maßnahmen „Umwandlung von Acker in Dauergrünland mit dauerh. Pflegemanagement auf 

Mineralboden“ (260 ha) und „Erstinstandsetzung/Entwicklung von naturnahen Wiesen/Weiden mit 

dauerh. Pflegemanagement auf Mineralboden“ (215 ha) den Großteil des FÄQ-Wertes bilden. 

Beide Kompensationsmaßnahmentypen weisen jeweils zehn Einzelmaßnahmen auf. 
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3.4.3.3 „Moore und Auen“ 
 

Mecklenburg-Vorpommern zählt mit ca. 300.000 ha zu den Bundesländern mit den höchsten 

Flächenanteilen an Mooren. Der Großteil dieser Moorflächen wird landwirtschaftlich genutzt (MLU 

MV 2017, S. 9). Somit werden lediglich 3 % der Moorflächen als „naturnah“ bzw. „unentwässert“ 

eingestuft. Der überwiegende Teil der Moorflächen wird mit 59 % als stark oder extrem „entwässert“ 

eingeordnet (MLU MV 2017, S. 8). Auf ca. 9 % der Moorflächen wurden seit 1991 Maßnahmen zur 

Wiedervernässung durchgeführt (SCHIEFELBEIN ET AL. 2011, S. 76). 

Ökokontomaßnahmen können in Projekten wie dem „Moorschutz- und Natura-2000“ sowie dem 

„MoorFutures“ miteinbezogen werden (LGMV 2020a, online). 

 

Anzahl 
Maßnahmen 

Gesamt 
FÄQ 

FÄQ kleinste 
Maßnahme 

FÄQ größte 
Maßnahme 

Landschaftszonen Inhaber 

12 577 ha 17,7 ha 291,1 ha -Höhenrücken und 
Mecklenburgische 
Seenplatte (6x) 
-Rückland der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte (3x) 
-Vorland der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte (1x) 
-Vorpommersches 
Flachland (2x) 

-Biosphärenreservat 
-Gemeinden 
-Landesforst 
-Landgesellschaft 
-Flächenagentur 
-Agrarwirte 

Tabelle 5: Zusammenstellung der Ergebnisse des Zielbereiches „Wälder“, Stand 19.04.2020 (Eigene Tabelle) Daten aus 
Anlage 4. 

 

Die Analyse der Daten für den Zielbereich „Moore und Auen“ zeigt zwölf Einzelmaßnahmen auf. 

Diese ordnen sich in zwei Hauptmaßnahmentypen ein. Die FÄQ-Werte variieren zwischen 17,7 ha 

und 291,1 ha. Dabei stellt die Maßnahme LRO-028 „Erstinstandsetzung/Entwicklung von 

naturnahen Wiesen oder Weiden mit dauerh. Pflegemanagement auf Moor- oder Auenstandorten“ 

den niedrigsten FÄQ-Wert und Maßnahme VR-011 „Erstinstandsetzung/Entwicklung von 

naturnahen Wiesen oder Weiden mit dauerh. Pflegemanagement auf Moor- oder Auenstandorten“ 

den höchsten FÄQ-Wert dar. Insgesamt beläuft sich der FÄQ-Wert auf 577 ha. 

Ökokontomaßnahmen des Zielbereiches „Moore und Auen“ befanden sich am häufigsten in der 

Landschaftszone „Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“.  Inhabern eines Ökokontos des 

Zielbereiches „Moore und Auen“ wurden folgende Akteure zugeordnet: „Biosphärenreservat“, 

„Gemeinden“, „Landesforst“, „Landgesellschaft“, „Flächenagentur“ und „Agrarwirte“. 
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Abbildung 8: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen im Zielbereiches „Moore und Auen“, Stand 19.04.2020 
(Eigene Abbildung) Daten aus Anlage 4 . 

 

Die Durchsicht des Zielbereiches „Moore und Auen“ hat lediglich zwei verschiedene 

Hauptmaßnahmentypen aufgezeigt. Bezogen auf den FÄQ-Wert stellt der Hauptmaßnahmentyp 

„Erstinstandsetzung/Entwicklung von naturnahen Wiesen oder Weiden mit dauerh. 

Pflegemanagement auf Moor- oder Auenstandorten“ (309 ha) den höchsten Wert dar. Diesem 

Hauptmaßnahmentyp werden jedoch nur zwei Einzelmaßnahmen zugeordnet. Die restlichen zehn 

Einzelmaßnahmen gliedern sich in den Hauptmaßnahmentyp „Wiederherstellung des nat. 

Wasserhaushaltes oder Wiedervernässung durch Wasserstandanhebung, Rückbau von 

Entwässerungsanlagen“ (268 ha). 

 

3.4.3.4 „Küsten und Küstengewässer“ 
 

Mecklenburg-Vorpommerns Küste misst eine Gesamtlänge von 1945 km, prozentual gesehen sind 

dies 75 % der Gesamtlänge der deutschen Ostseeküste (STALU MM 2015, online). Die Natur und 

Landschaft der Ostseeküste und der Ostsee an sich stehen aufgrund der Vielfalt und Eigenart in 

Mecklenburg-Vorpommern unter besonderem Schutz. Dazu zählen vor allem die marinen 

Lebensräume sowie die dort befindliche Flora und Fauna. Ebenso schützenswert sind die 

Boddengewässer, wie Haffe und Wieke (MLU MV 2017, S. 231). 

Der Tourismus, die Landwirtschaft, Off-Shore-Windparks, Pipelines am Meeresgrund und der 

Fischereibetrieb üben jedoch Druck auf die marinen Lebensräume aus. Somit wird der Erhalt der 
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Lebensräume an der Ostseeküste und im marinen Bereich zunehmend erschwert (MLU MV 2019b, 

S. 41).  

Mecklenburg-Vorpommern verfasst das Ziel, die natürliche Dynamik und Selbstreinigungsfähigkeit 

dauerhaft zu erhalten (MLU MV 2017, S.  18). Für den Zielbereich „Küsten und Küstengewässer“ 

hat das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie sechs Typen qualifizierter 

Kompensationsmaßnahmen beschrieben (siehe Abb. 4).  

 

Anzahl 
Maßnahmen 

Gesamt 
FÄQ 

FÄQ kleinste 
Maßnahme 

FÄQ größte 
Maßnahme 

Landschaftszonen Inhaber 

2 743 ha 166 ha 577ha -Ostseeküstenland (2x) -Flächenagentur 
-Landgesellschaft 

Tabelle 6: Zusammenstellung der Ergebnisse des Zielbereiches „Küsten und Küstengewässer“, Stand 19.04.2020 (Eigene 
Tabelle) Daten aus Anlage 4. 

 

Die Analyse der Daten für den Zielbereich „Küsten und Küstengewässer“ zeigt zwei 

Einzelmaßnahmen auf. Die FÄQ-Werte variieren zwischen 166 ha und 577 ha. Dabei stellt die 

Maßnahme VG-015 „Erstinstandsetzung/Entwicklung von Salzgrasland mit dauerh. 

Pflegemanagement auf Küstenüberflutungsstandorten“ den niedrigsten FÄQ-Wert und Maßnahme 

VR-007 „Renaturierung der Fischlandwiesen“ den höchsten FÄQ-Wert dar. Der Zielbereich 

„Küsten und Küstengewässer“ ergibt bezogen auf den FÄQ-Wert (743 ha) den zweitgrößten 

Zielbereich. Ökokontomaßnahmen des Zielbereiches „Küsten und Küstengewässer“ befanden sich 

ausschließlich in der Landschaftszone „Ostseeküstenland“. Inhabern eines Ökokontos des 

Zielbereiches „Küsten und Küstengewässer“ wurden folgende Ökoagenturen zugeordnet: 

„Flächenagentur“ und „Landgesellschaft“. 

 
Abbildung 9: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen im Zielbereiches „Küsten und Küstengewässer“, Stand 
19.04.2020 (Eigene Abbildung) Daten aus Anlage 4 . 
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Der Zielbereich „Küsten und Küstengewässer“ beinhaltet zwei Einzelmaßnahmen, welche sich 

jeweils zu einem Hauptmaßnahmentyp zuordnen lassen. Die Einzelmaßnahme VR-007 

„Renaturierung der Fischlandwiesen“ ist mit 577 ha die größte Ökokontomaßnahme aller 

Zielbereiche. Neben VR-007 besitzt die Einzelmaßnahme VG-015 „Erstinstandsetzung/Entwicklung 

von Salzgrasland mit dauerh. Pflegemanagement auf Küstenüberflutungsstandorten“ einen Wert 

von 166 ha. 

 

3.4.3.5 „Binnengewässer“ 
 

Mecklenburg-Vorpommern gehört zu den wasserreichsten Bundesländern in Deutschland. Vier der 

zehn größten Seen in Deutschland befinden sich in Mecklenburg-Vorpommern (MLU MV 2019b, 

S.  47). Neben Seen umfasst der Begriff „Binnengewässer“ auch Flüsse, Bäche, Feuchtgebiete und 

Tümpel. Diese bilden entweder lineare oder mosaikartige Lebensräume.  Binnengewässer haben eine 

hohe Bedeutung für die biologische Vielfalt und weisen schon auf kleinen Flächen eine hohe 

Artenvielfalt auf (TOCKNER & GROSSART 2012, S. 121). 

Jedoch ist der Zustand vieler Gewässer in ganz Deutschland alarmierend. Gründe dafür sind 

Begradigungen von Flüssen, Bebauungen von Uferböschungen und eine hohe Nährstoffeinfuhr in 

die Gewässer durch die Landwirtschaft (MLU MV 2019b, S.  47).  In Mecklenburg-Vorpommern 

wurden 45 % der Gewässerstrukturen als „schlecht“ oder „unbefriedigend“ eingestuft. Lediglich 

14 % der Gewässerstrukturen wurden als „gut“ oder „sehr gut“ bewertet (MLU MV 2019b, S.  48). 

Die Bewahrung der natürlichen Dynamik und ihrer Selbstreinigungsfähigkeit von besonders 

natürlichen und naturnahen Binnengewässern ist hierbei das Hauptziel für den Naturschutz (MLU 

MV 2017, S. 18). Für dieses Ziel plant das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, 224 km 

strukturverbessernde Maßnahmen an Bächen und Flüssen durchzuführen (MLU MV 2019b, S.  48). 

 

Anzahl 
Maßnahmen 

Gesamt 
FÄQ 

FÄQ kleinste 
Maßnahme 

FÄQ größte 
Maßnahme 

Landschaftszonen Inhaber 

6 44 ha 0,5 ha 26 ha -Höhenrücken und 
Mecklenburgische 
Seenplatte 
-(4x), Vorland der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte (1x) 
-Ostseeküstenland (1x) 

-Gemeinden 
-Biosphärenreservat 
-Bauunternehmen 
-Privatforst 

Tabelle 7: Zusammenstellung der Ergebnisse des Zielbereiches „Binnengewässer“, Stand 19.04.2020 (Eigene Tabelle) 
Daten aus Anlage 4. 
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Die Analyse der Daten für den Zielbereich „Binnengewässer“ zeigt sechs Einzelmaßnahmen auf. 

Diese ordnen sich in drei Hauptmaßnahmentypen ein. Die FÄQ-Werte variieren zwischen 0,5 ha und 

26 ha.  Dabei stellt die Maßnahme NWM 028 „Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit 

von Fließgewässern“ den niedrigsten FÄQ-Wert und Maßnahme SCH-003 „Renaturierung von 

naturfern ausgebauten Fließgewässerabschnitten“ den höchsten FÄQ-Wert dar. Insgesamt beläuft 

sich der FÄQ-Wert auf 44 ha. Ökokontomaßnahmen des Zielbereiches „Binnengewässer“ befanden 

sich am häufigsten in der Landschaftszone „Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“. 

Inhabern eines Ökokontos des Zielbereiches „Binnengewässer“ wurden folgende Akteure 

zugeordnet: „Gemeinden“, „Biosphärenreservat“, „Bauunternehmen“ und „Privatforst“. 

 

 
Abbildung 10: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen im Zielbereiches „Binnengewässer“, Stand 19.04.2020 
(Eigene Abbildung) Daten aus Anlage 4 . 

 

Die nähere Betrachtung der einzelnen Ökokontomaßnahmen im Zielbereich „Binnengewässer“ 

zeigt, dass der Hauptmaßnahmentyp „Renaturierung von naturfern ausgebauten 

Fließgewässerabschnitten“ deutlich den höchsten FÄQ-Wert mit 35 ha aufweist. Dieser 

Hauptmaßnahmentyp umfasst drei Einzelmaßnahmen. Als zweitgrößter Hauptmaßnahmentyp wurde 

die „Neuanlage, Wiederherstellung oder Erweiterung von naturnahen Standgewässern“ mit 8 ha 

eingestuft.  
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3.4.3.6 „Entsiegelung und Infrastruktur“ 
 

Versiegelte Flächen in Form von Siedlungs- und Verkehrsflächen betragen in Mecklenburg-

Vorpommern 8 % der gesamten Bodenfläche (Stand: 31.12.2012), (MLU MV 2021, online). 

Trotz des zunehmenden Bevölkerungsrückgangs ist die Neubeanspruchung von Freiflächen hoch. In 

Mecklenburg-Vorpommern wurden im Jahr 2012 täglich 3,1 ha in Gebäude-, Verkehrs- und 

Betriebsflächen umgewandelt (MLU MV 2021, online). 

Ein Grund dafür ist unter anderem die Ausweitung von Wohngebieten im Randbereich von Städten 

und Dörfern. Industriegebiete wurden meist im Außenbereich ausgewiesen und umgesetzt, anstatt 

bestehende Industriegebiete auszuweiten oder zu erneuern (MLU MV 2021, online). 

Die Umwandlung in Siedlungs- und Verkehrsflächen bringt ökologische Folgen mit sich, welche 

teils irreversibel sind. Darunter zählt unter anderem der Verlust der Filter- und Pufferfunktion von 

Böden, der Grundwasserbildung und der klimatischen Ausgleichsfunktion (BFN 2008, S. 5) 

Mögliche Maßnahmen gegen diese ökologischen Folgen sind beispielsweise die Entsiegelung und 

Renaturierung ungenutzter, versiegelter Flächen. Ist dies nicht möglich, sollten diese Flächen der 

natürlichen Sukzession überlassen werden (MLU MV 2017, S. 18). 

Für den Zielbereich „Entsieglung und Infrastruktur“ hat das Landesamt für Umwelt, Naturschutz 

und Geologie einen Typen qualifizierter Kompensationsmaßnahmen beschrieben (siehe Abb. 4). 

 

Anzahl 
Maßnahmen 

Gesamt 
FÄQ 

FÄQ kleinste 
Maßnahme 

FÄQ größte 
Maßnahme 

Landschaftszonen Inhaber 

2 93398 m² 5.232 m² 88.166 m² -Vorland der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte (1x) 
-Vorpommersches 
Flachland (1x) 

-Bundesforst 
-Unbekannter 
Kontoinhaber 

Tabelle 8: Zusammenstellung der Ergebnisse des Zielbereiches „Entsieglung und Infrastruktur“, Stand 19.04.2020 (Eigene 
Tabelle) Daten aus Anlage 4. 

 

Die Analyse der Daten für den Zielbereich „Entsieglung und Infrastruktur“ zeigt zwei 

Einzelmaßnahmen auf. Diese ordnen sich in zwei Hauptmaßnahmentypen ein. Die FÄQ-Werte 

variieren zwischen 5.232 m² und 88.166 m².  Dabei stellt die Maßnahme VR-043 

„Flächenentsiegelung mit Bebauungs- und Wiederversiegelungsausschluss“ den niedrigsten FÄQ-

Wert und Maßnahme SCH-004 „Rückbau von Altanlagen mit Bebauungs- und 

Wiederversiegelungsausschluss“ den höchsten FÄQ-Wert dar. Insgesamt beläuft sich der FÄQ-Wert 

auf 93.398 m². Ökokontomaßnahmen des Zielbereiches „Entsieglung und Infrastruktur“ befanden 

sich in den Landschaftszonen „Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte“ und „Vorpommersches 
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Flachland“. Inhabern eines Ökokontos des Zielbereiches „Entsieglung und Infrastruktur“ wurden 

folgende Akteure zugeordnet: „Bundesforst“ und „unbekannter Kontoinhaber“. 

 

  
Abbildung 11: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen im Zielbereiches „Entsiegelung und Infrastruktur“, Stand 
19.04.2020 (Eigene Abbildung) Daten aus Anlage 4 . 

 

Der Zielbereich „Entsieglung und Infrastruktur“ beinhaltet zwei Einzelmaßnahmen, welche sich 

jeweils einem Hauptmaßnahmentyp zuordnen lassen. Die Einzelmaßnahme SCH-004 „Rückbau von 

Altanlagen mit Bebauungs- und Wiederversiegelungsausschluss“ (88166 m²) stellt dabei den 

höchsten FÄQ-Wert dar. 

 

3.5 Verteilung auf die Landschaftszonen 
 

Das Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommerns hat zuletzt im Jahr 2003 die 

naturräumlichen Einheiten in Mecklenburg-Vorpommern beschrieben und gegliedert. 

Diese wurden in vier hierarchische Ebenen gegliedert: 

-Landschaftszone 

-Großlandschaft 

-Landschaftseinheit 

-Naturraum (LP MV 2003, S. 7). 
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In Kapitel 3.5.1 bis einschließlich Kapitel 3.5.5 wurde das Ökokontoverzeichnis nach der Verteilung 

der vorgelagerten Kompensationsmaßnahmen für die jeweiligen Landschaftszonen kategorisiert und 

quantitativ ausgewertet. Dabei wurde auf die Unterteilung in „Großlandschaft“, 

„Landschaftseinheit“ und „Naturraum“ verzichtet. 

Das Gutachterliche Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommerns beschreibt den Begriff 

Landschaftszone folgendermaßen: 

„Die Landschaftszonen bilden als ‚Naturräumliche Haupteinheiten Deutschlands‘ auch die 

biogeografische Grundlage für die Entwicklung des europaweiten Netzes ‚NATURA-2000‘ aus FFH- 

und Vogelschutzgebieten.“ (LP MV 2003, S. 7) 

Landschaftszonen werden in Mecklenburg-Vorpommern in marine und terrestrische Naturräume 

unterteilt. Folgende Landschaftszonen wurden durch das Landschaftsprogramm festgelegt: 

 

Marine Naturräume 

-Beltsee 

-Arkonasee 

Terrestrische Naturräume 

-Ostseeküstenland 

-Vorpommersches Flachland 

-Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte 

-Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte 

-Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte 

-Elbetal (LP MV 2003, S. 7). 

Für die folgende Arbeit wurden die Landschaftszonen „Beltsee“, „Arkonasee“ und „Elbetal“ nicht 

beschrieben und ausgewertet, da keine Ökokontomaßnahmen in diesen Landschaftszonen festgestellt 

wurden. 
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Abbildung 12: Verteilung der Landschaftszonen in Mecklenburg-Vorpommern MV, [Online]. Available: 
https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/webkarte/index.htm [Accessed 08.01.2021] 

 

Neben geologischen Unterschieden unterscheidet sich die Fläche der einzelnen Landschaftszonen 

stark. Während das „Elbetal“ lediglich eine Fläche von 6.488 ha aufweist, bemisst sich die Fläche 

„Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“ auf 681.818 ha. Ein detaillierter Vergleich der 

einzelnen Landschaftszonen findet sich in Anlage 6 und 7. 

 

Die Kategorisierung der Ökokontomaßnahmen der jeweiligen Landschaftszonen zeigt, dass die 

meisten Ökokontomaßnahmen in der Landschaftszone „Hohenrücken und Mecklenburgische 

Seenplatte“ durchgeführt worden sind. Die Hälfte der Ökokonten in dieser Landschaftszone lassen 

sich dem Zielbereich „Wälder“ zuordnen. Die Landschaftszone mit der geringsten Zahl an 

Ökokonten ist das „Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte“. In diesem Bereich sind zehn der 

fünfzehn durchgeführten Ökokontomaßnahmen in den Zielbereich „Wälder“ einzuordnen. 
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Abbildung 13: Gliederung der Landschaftszonen nach Anzahl der Maßnahmen der Zielbereiche, Stand 19.04.2020 
(Eigene Abbildung) Daten aus Anlage 4. 

 

Bei allen untersuchten Landschaftszonen ist der Anteil des Zielbereiches „Wälder“ am höchsten, 

gefolgt von dem Zielbereich „Agrarlandschaft“. Die Zielbereiche „Binnengewässer“, „Küsten und 

Küstengewässer“ und „Entsieglung und Infrastruktur“ spielen hierbei quantitativ betrachtet eine 

untergeordnete Rolle. 

 

 
Abbildung 14: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen in den Landschaftszonen, Stand 19.04.2020 (Eigene 
Abbildung) Daten aus Anlage 4. 
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Die Betrachtung des FÄQ-Wertes der einzelnen Landschaftszonen zeigt, dass diese sich teils stark 

unterscheiden. Die größten FÄQ-Werte sind hierbei bei den Landschaftszonen „Rückland der 

Mecklenburgischen Seenplatte“ und „Ostseeküstenland“ mit einem Wert von ca 1.400 ha zu 

erkennen. Danach folgen die beiden Landschaftszonen „Hohenrücken und Mecklenburgische 

Seenplatte“ und „Vorpommersches Flachland“ mit FÄQ-Werten zwischen 717 ha und 889 ha. 

Die Landschaftszone mit dem geringsten FÄQ-Wert ist das „Vorland der Mecklenburgischen 

Seenplatte“ mit 252 ha. 

 

3.5.1 Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte 
 

Die Landschaftszone „Hohenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“ besitzt eine Fläche von 

550.701 ha (LP MV 2003, S. 111). Davon sind 54 % landwirtschaftlich genutzte Flächen, 28,3 % 

Waldflächen und 10,5 % Wasserflächen (LP MV 2003, S. 16). Geologisch betrachtet erstreckt sich 

der Mecklenburgische Landrücken von der Wismarbucht bis zum Odertal. Dieser Bereich umfasst 

die Gebiete der Endmoränenstadien des Hochglazials. Die Grundmoräne überdeckt zu großen Teilen 

die Pommersche Hauptrandlage. Dort finden sich in zahlreichen Rinnen und Becken eine Vielzahl 

an Seen und Mooren. Die Bereiche der Endmoräne verfügen über einen hohen Waldanteil, 

wohingegen in den Bereichen der Grundmoräne ein hoher Anteil an landwirtschaftlich genutzten 

Flächen besteht (LP MV 2003, S. 117). 

Folgende Elemente weisen in der Landschaftszone „Hohenrücken und Mecklenburgische 

Seenplatte“ nach dem Landschaftsprogramm MV einen hohen naturschutzfachlichen Stellenwert 

auf: 

„-Seen mit erhöhtem Potenzial an stenöken Arten 

-Seen mit erhöhtem Regenerationspotenzial 

-Moore der Seebecken 

-Regenwasserernährte[,] Moore im westlichen Teil der Landschaftszone 

-Kesselmoore 

-Fließgewässer 

-Naturnahe[.] Waldgesellschaften mit Altbeständen einheimischer Laubbaumarten 

-Gehölzarme Trockenstandorte der Kämme“ (LP MV 2003, S. 119). 
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Anzahl 
Maßnahmen 

Gesamt  
FÄQ 

FÄQ kleinste 
Maßnahme 

FÄQ größte 
Maßnahme 

Anzahl Zielbereiche Inhaber 

47 716 ha 805 m² 109,9 ha -Agrarlandschaft (13x) 
-Wälder (23x) -
Binnengewässer(4x) 
-Moore und Auen (6) 
-Komplex (1) 

-Gemeinden 
-Flächenagentur MV 
-Landesforst MV 
-Landgesellschaft MV 
-Landwirte 
-Privatforst 
-Biosphärenreservat 

Tabelle 9: Zusammenstellung der Ergebnisse für die Landschaftszone „Hohenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“, 
Stand 19.04.2020 (Eigene Tabelle) Daten aus Anlage 4. 

 

Die Analyse der Daten für die Landschaftszone „Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“ 

zeigt 47 Einzelmaßnahmen auf. Die FÄQ-Werte variieren zwischen 805 m² und 109,9 ha. Dabei 

stellt die Maßnahme SCH-012 „Anpflanzung von Einzelbäumen, Alleen, Baumreihen, Baumgruppen 

heimischer Laubgehölze in der freien Landschaft“ den niedrigsten FÄQ-Wert und Maßnahme LUP-

044 „Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht“ den 

höchsten FÄQ-Wert dar. Insgesamt beläuft sich der FÄQ-Wert der Ökokontomaßnahmen auf 716 

ha. Der Großteil der Ökokontomaßnahmen ist den Zielbereichen „Wälder“ und „Agrarlandschaft“ 

zuzuordnen. Inhabern eines Ökokontos in der Landschaftszone „Höhenrücken und 

Mecklenburgische Seenplatte“ sind folgende Akteure zuzuordnen: „Gemeinden“, „Flächenagentur 

MV“, „Landesforst MV“, „Landgesellschaft MV“, „Landwirte“, „Privatforst“, 

„Biosphärenreservat“. 

 

 
Abbildung 15: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen in der Landschaftszone „Hohenrücken und 
Mecklenburgische Seenplatte“ gegliedert nach Zielbereichen, Stand 19.04.2020 (Eigene Abbildung) Daten aus Anlage 4. 
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Die Untersuchung der Landschaftszone „Hohenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“ zeigt 

große Differenzen zwischen den einzelnen Zielbereichen. Mit ca. 70 % des gesamten FÄQ-Wertes 

der Landschaftszone „Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“ nimmt der Zielbereich 

„Wälder“ den größten Teil ein. Insgesamt wurden 23 Einzelmaßnahmen des Zielbereiches 

„Wälder“ in dieser Landschaftszone durchgeführt. Weitere sechs Einzelmaßnahmen sind dem 

zweitgrößten Zielbereich „Moore und Auen“ zuzuordnen. 

 

3.5.2 Ostseeküstenland 
 

Das „Ostseeküstenland“ weist eine Vielzahl an naturräumlichen Elementen auf, ermöglicht durch 

den Wechsel von Landflächen und Küstengewässern sowie abwechslungsreiches Küstenhinterland. 

Insgesamt beträgt die Fläche des „Ostseeküstenland“ 313.455 ha (LP MV 2003, S. 111). Der 

Großteil der Fläche wird landwirtschaftlich (63,5 %) genutzt. Die Waldflächen betragen in dieser 

Landschaftszone 20,9 % der Gesamtfläche (LP MV 2003, S. 16). 

Das „Ostseeküstenland“ schließt neben der Ostseeküste einen Streifen des Küstenhinterlandes mit 

ein. Klimatisch ist das komplette „Ostseeküstenland“ maritim beeinflusst. Die vielzähligen 

küstentypischen Lebensraumtypen ermöglichen einen hohen Anteil an spezialisierten Tier- und 

Pflanzenarten. Diese sind aufgrund der besonderen Anpassung an Salzeinfluss und Nährstoffmangel 

unter anderen Bedingungen wenig konkurrenzfähig (LP MV 2003, S. 113). 

Folgende Elemente weisen in der Landschaftszone „Ostseeküstenland“ nach dem 

Landschaftsprogramm MV einen hohen naturschutzfachlichen Stellenwert auf: 

„-Naturnahe ungestörte Ausgleichs- und Anlandungsküsten mit Strandsystemen 

-Abbruchküsten mit ungestörter Küstendynamik 

-Küsten der Bodden und Haffs mit ungestörter Überflutungsdynamik 

-Küstennahe Regenmoore 

-Kalkreiche Buchwälder auf der Halbinsel Jasmund“ (LP MV 2003, S. 144) 
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Anzahl 
Maßnahmen 

Gesamt  
FÄQ 

FÄQ kleinste 
Maßnahme 

FÄQ größte 
Maßnahme 

Anzahl 
Zielbereiche 

Inhaber 

28 1337 ha 0,9 ha 576,5 ha -Agrarlandschaft (9x) 
-Wälder (15) -
Binnengewässer(1) 
-Küsten und 
Küstenlandschaft (2x) 
-Komplex (1) 

Gemeinden, 
Landesforst MV, 
Landgesellschaft, 
Agrarwirte, 
Bauunternehmen 

Tabelle 10: Zusammenstellung der Ergebnisse für die Landschaftszone „Ostseeküstenland“, Stand 19.04.2020 (Eigene 
Tabelle) Daten aus Anlage 4. 

 

Die Analyse der Daten für die Landschaftszone „Ostseeküstenland“ zeigt 28 Einzelmaßnahmen auf. 

Die FÄQ-Werte variieren zwischen 0,9 ha und 576,5 ha. Dabei stellt die Maßnahme NWM-015 

„Erstinstandsetzung/Entwicklung von naturnahen Wiesen/Weiden mit dauerh. Pflegemanagement 

auf Mineralboden“ den niedrigsten FÄQ-Wert und Maßnahme VR-007 „Renaturierung der 

Fischlandwiesen“ den höchsten FÄQ-Wert dar. Insgesamt beläuft sich der FÄQ-Wert der 

Ökokontomaßnahmen auf 1.337 ha. 

Der Großteil der Ökokontomaßnahmen ist den Zielbereichen „Wälder“ und „Agrarlandschaft“ 

zuzuordnen. Inhabern eines Ökokontos in der Landschaftszone „Ostseeküstenland“ sind folgende 

Akteure zuzuordnen: „Gemeinden“, „Landesforst MV“, „Landgesellschaft“, „Agrarwirte“, 

„Bauunternehmen“. 

 

 
Abbildung 16: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen in der Landschaftszone „Ostseeküstenland“ gegliedert nach 
Zielbereichen, Stand 19.04.2020 (Eigene Abbildung) Daten aus Anlage 4. 
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Der Vergleich der einzelnen Zielbereiche zeigt, dass der Zielbereich „Küsten und Küstengewässer“ 

mehr als die Hälfte des FÄQ-Wertes einnimmt. Dieser Zielbereich beinhaltet lediglich zwei 

Einzelmaßnahmen. Ökokontomaßnahmen des Zielbereiches „Wälder“ stellen mit fünfzehn 

Einzelmaßnahmen den zweitgrößten FÄQ-Wert dar.  

 

3.5.3 Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte 
 

Die Landschaftszone „Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“ weist eine wellige 

Moränenlandschaft auf, welche durch Becken und Täler strukturiert wird. Das „Rückland der 

Mecklenburgischen Seenplatte“ ist mit 681.818 ha die größte Landschaftszone in Mecklenburg-

Vorpommern (LP MV 2003, S. 111). Mit einem Anteil von 71,5 % an Landwirtschaftsflächen hat 

diese Landschaftszone die höchste Dichte an landwirtschaftlich genutzten Flächen in Mecklenburg-

Vorpommern. Waldflächen haben einen Anteil von 17,9 %, Wasserflächen einen Anteil von 3,8 % 

der Gesamtfläche (LP MV 2003, S. 16).  

Das „Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“ ist von dem Küstengebiet im Nordwesten und 

dem Odertal im Osten durch pleistozäne Elemente abgegrenzt. Die Grundmoräne wird von der 

Landwirtschaft dominiert und schließt Elemente wie Hecken, Feldgehölze, Sölle und Mergelgruben 

sowie baumbegleitete Bäche ein (LP MV 2003, S. 116). 

Folgende Elemente weisen in der Landschaftszone „Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“ 

nach dem Landschaftsprogramm MV einen hohen naturschutzfachlichen Stellenwert auf: 

„-Seen und Fließgewässer der Gletscherzungenbecken 

-Moore der langgestreckten Gletscherzungenbecken 

-Bewaldete, offene und extensiv genutzte Flächen trocken-warmer Standorte und Quellen 

-Regenwasserernährte[.] Moore im westlichen Teil der Landschaftszone 

-Seen und Moore in flachen Becken auf den Hochflächen der Grundmoräne 

-Bäche und Flüsse der Grundmoränen 

-Naturnahe[.] Waldgesellschaften mit Altbeständen einheimischer Laubbaumarten 

-Stark hängige Standorte der Moränenrücken mit Wäldern“ (LP MV 2003, S. 117) 
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Anzahl 
Maßnahmen 

Gesamt  
FÄQ 

FÄQ kleinste 
Maßnahme 

FÄQ größte 
Maßnahme 

Anzahl Zielbereiche Inhaber 

36 1434 ha 6048 m² 105,3 ha -Agrarlandschaft (11x) 
-Wälder (22) 
-Moore und Auen (3x) 

-Gemeinden 
-Flächenagentur 
-Landesforst 
-Landgesellschaft 
-Agrarwirte 
-Privatforst 

Tabelle 11: Zusammenstellung der Ergebnisse für die Landschaftszone „Rückland der Mecklenburgische Seenplatte“, 
Stand 19.04.2020 (Eigene Tabelle) Daten aus Anlage 4. 

 

Die Analyse der Daten für die Landschaftszone „Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“ zeigt 

36 Einzelmaßnahmen auf. Die FÄQ-Werte variieren zwischen 6048 m² und 105,3 ha. Dabei stellt 

die Maßnahme LRO-043 „Anlage von Streuobstwiesen mit dauerh. naturschutzgerechter Pflege“ 

den niedrigsten FÄQ-Wert und Maßnahme VG-019 „Wiederherstellung des nat. Wasserhaushaltes 

oder Wiedervernässung durch Wasserstandanhebung, Rückbau von Entwässerungsanlagen“ den 

höchsten FÄQ-Wert dar. Insgesamt beläuft sich der FÄQ-Wert der Ökokontomaßnahmen auf 1.434 

ha. Der Großteil der Ökokontomaßnahmen ist den Zielbereichen „Wälder“ und „Agrarlandschaft“ 

zuzuordnen. Inhabern eines Ökokontos in der Landschaftszone „Rückland der Mecklenburgischen 

Seenplatte“ sind folgende Akteure zuzuordnen: „Gemeinden“ „Flächenagentur“ „Landesforst“ 

„Landgesellschaft“ „Agrarwirte“ und „Privatforst“. 

 

 
Abbildung 17: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen in der Landschaftszone „Rückland der Mecklenburgische 
Seenplatte“ gegliedert nach Zielbereichen, Stand 19.04.2020 (Eigene Abbildung) Daten aus Anlage 4. 
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Ökokontomaßnahmen der Landschaftszone „Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“ lassen 

sich in drei Zielbereiche einordnen. Mit 835 ha stellt der Zielbereich „Wälder“ den größten dar. Der 

Zielbereich „Wälder“ umfasst 22 Einzelmaßnahmen. Gleichzeitig sind elf Einzelmaßnahmen dem 

Zielbereich „Agrarlandschaft“ und weitere drei dem Zielbereich „Moore und Auen“ zuzuordnen. 

 

3.5.4 Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte 
 

Das „Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte“ zeichnet sich durch ein Mosaik aus alten 

Moränen, Sandern und Abflussbahnen der Schmelzwässer aus. Die Fläche beträgt 314.474 ha und 

teilt sich in 59,3 % landwirtschaftlich genutzte Flächen, 31,9 % Waldflächen und 1,1 % 

Wasserflächen auf (LP MV 2003, S. 16). 

Die Altmoräne weist als natürliche Vegetation eine Stieleichen-Buchenwäldergesellschaft auf, 

welche jedoch noch kaum vorhanden ist.  Die Bereiche der Sander gelten als relativ 

grundwassernaher Standort. Neben der Grünlandnutzung finden sich heutzutage überwiegend 

Kieferforste. Aufgrund der armen Böden sind bis heute historische Hutungen und Heiden im 

„Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte“ vorhanden (LP MV 2003, S. 120). 

Folgende Elemente weisen in der Landschaftszone „Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte“ 

nach dem Landschaftsprogramm MV einen hohen naturschutzfachlichen Stellenwert auf: 

„-Binnendünen mit ihrem Potenzial zur Entwicklung nährstoffarmer, trockener Standorte mit 

ärmeren Laubwaldformen 

-Moore mit erhöhtem Regenerationspotenzial 

-Lewitz mit ihrer derzeitigen Funktion als Rastgebiet ziehender Wasservögel 

-Naturnahe[.] Abschnitte der Fließgewässer“ (LP MV 2003, S. 121) 

 

Anzahl 
Maßnahmen 

Gesamt  
FÄQ 

FÄQ 
kleinste 
Maßnahme 

FÄQ größte 
Maßnahme 

Anzahl Zielbereiche Inhaber 

15 252 ha 1,3 ha 58,7 ha -Agrarlandschaft (2x) 
-Wälder (10x)  
-Binnengewässer(1x) 
-Moore und Auen (1x) 
-Entsiegelung und 
Infrastruktur (1x) 

-Gemeinden 
-Landesforst 
-Flächenagentur 
-Privatforst 
-Biosphärenreservat 
-Bundesforst 

Tabelle 12: Zusammenstellung der Ergebnisse für die Landschaftszone „Vorland der Mecklenburgische Seenplatte“, 
Stand 19.04.2020 (Eigene Tabelle) Daten aus Anlage 4. 
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Die Analyse der Daten für die Landschaftszone „Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte“ zeigt 

15 Einzelmaßnahmen auf. Die FÄQ-Werte variieren zwischen 1,3 ha und 58,7 ha. Dabei stellt die 

Maßnahme LUP-026 „Anpflanzung von Feldhecken“ den niedrigsten FÄQ-Wert und Maßnahme 

SCH-019 „Überführung von Wirtschaftswald in Naturwald“ den höchsten FÄQ-Wert dar. Insgesamt 

beläuft sich der FÄQ-Wert der Ökokontomaßnahmen auf 252 ha. Der Großteil der 

Ökokontomaßnahmen ist dem Zielbereich „Wälder“ zuzuordnen. 

Inhabern eines Ökokontos in der Landschaftszone „Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte“ 

sind folgende Akteure zuzuordnen: „Gemeinden“, „Landesforst“, „Flächenagentur“, „Privatforst“, 

„Biosphärenreservat“ und „Bundesforst“. 

 

 
Abbildung 18: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen in der Landschaftszone „Vorland der Mecklenburgische 
Seenplatte“ gegliedert nach Zielbereichen, Stand 19.04.2020 (Eigene Abbildung) Daten aus Anlage 4. 

 

Die Analyse der einzelnen Zielbereiche zeigt, dass die Hälfte des FÄQ-Wertes der Landschaftszone 

„Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte“ dem Zielbereich „Wälder“ zuzuordnen ist. Dieser 

Zielbereich beinhaltet zehn Einzelmaßnahmen. Die beiden Zielbereiche „Agrarlandschaft“ und 

„Moore und Auen“ weisen ca. 50 ha FÄQ auf. 
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3.5.5 Vorpommersches Flachland 
 

Die Landschaftszone „Vorpommersches Flachland“ besitzt eine Fläche von 438.479 ha (LP MV 

2003, S. 111). Davon sind 68 % landwirtschaftlich genutzte Flächen, 22 % Waldflächen und 1 % 

Wasserflächen (LP MV 2003, S. 16). Die durch die großräumige Grundmoräne geprägte 

Landschaftszone wird von Flusstalmooren, Ablagerungen pleistozäner Eisvorstöße sowie von durch 

Staunässe verursachten Grundmoränenbereichen durchzogen. Besonders einzigartig sind die 

Flusstalmoore, welche einen Verbund vielzähliger Arten der umliegenden Feuchtgebiete sichern. Die 

noch intakten Moore fungieren als Refugium für bedrohte Tier- und Pflanzenarten (LP MV 2003, 

S. 114). 

Folgende Elemente weisen in der Landschaftszone „Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte“ 

nach dem Landschaftsprogramm MV einen hohen naturschutzfachlichen Stellenwert auf: 

„-Flusstalmoore 

-Moore auf den eiszeitlichen Randlagen 

-Naturnahe[.] Waldgesellschaften mit Altbeständen einheimischer Laubbaumarten 

-Grundmoränenbäche und Niederungsflüsse 

-Agrargebiete für die Rast und die Überwinterung nördlicher und östlicher Zugvogelarten“ (LP MV 

2003, S. 115) 

 

Anzahl 
Maßnahmen 

Gesamt  
FÄQ 

FÄQ kleinste 
Maßnahme 

FÄQ größte 
Maßnahme 

Anzahl Zielbereiche Inhaber 

18 890 ha 0,5 ha 291,1 ha -Agrarlandschaft 
(7x) 
-Wälder (8x) 
-Moore und Auen 
(2x) 
-Entsiegelung und  
-Infrastruktur (1x) 

-Gemeinden 
-Flächenagentur 
-Landesforst 
-Landgesellschaft 
-Agrarwirte 
-Privatforst 
Bauunternehmen 

Tabelle 13: Zusammenstellung der Ergebnisse für die Landschaftszone „Vorpommersches Flachland“, Stand 19.04.2020 
(Eigene Tabelle) Daten aus Anlage 4. 

 

Die Analyse der Daten für die Landschaftszone „Vorpommersches Flachland“ zeigt 18 

Einzelmaßnahmen auf. Die FÄQ-Werte variieren zwischen 0,5 ha und 291,1 ha.  Dabei stellt die 

Maßnahme VR-043 „Flächenentsiegelung mit Bebauungs- und Wiederversiegelungsausschluss“ 

den niedrigsten FÄQ-Wert und Maßnahme VR-011 „Erstinstandsetzung/Entwicklung von 

naturnahen Wiesen oder Weiden mit dauerh. Pflegemanagement auf Moor- oder Auenstandorten“ 

den höchsten FÄQ-Wert dar. Insgesamt beläuft sich der FÄQ-Wert der Ökokontomaßnahmen auf 



55 
 

890 ha. Der Großteil der Ökokontomaßnahmen ist den Zielbereichen „Wälder“ und 

„Agrarlandschaft“ zuzuordnen. Inhabern eines Ökokontos in der Landschaftszone 

„Vorpommersches Flachland“ sind folgende Akteure zuzuordnen: „Gemeinden“, 

„Flächenagentur“, „Landesforst“, „Landgesellschaft“, „Agrarwirte“, „Privatforst“ und 

„Bauunternehmen“. 

 

 
Abbildung 19: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen in der Landschaftszone „Vorpommersches Flachland“ 
gegliedert nach Zielbereichen, Stand 19.04.2020 (Eigene Abbildung) Daten aus Anlage 4. 

 

Der Vergleich der einzelnen Zielbereiche zeigt, dass der Zielbereich „Wälder“ mit 466 ha mehr als 

die Hälfte des FÄQ-Wertes einnimmt. Dieser Zielbereich verteilt sich auf acht Ökokonten. Mit 311 

ha FÄQ und zwei Einzelmaßnahmen stellen „Moore und Auen“ den zweitgrößten Zielbereich dar. 
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3.6 Akteure 
 

3.6.1 Überblick 
 

Für die folgenden Kapitel wurden die Kontoinhaber kategorisiert und näher betrachtet. 

Folgende Akteure wurden bestimmt: 

-Gemeinden 

-Ökoagenturen 

 -Landesforst MV 

 -Flächengesellschaft MV 

 -Landgesellschaft MV 

-Agrarwirtschaft 

-Privatwald  

-Sonstige 

 

 

Abbildung 20: Verteilung der Ökokontomaßnahmen auf die Kontoinhaber, Stand 19.04.2020 (Eigene Abbildung) Daten 
aus Anlage 4. 

 

Der Blick auf die Verteilung der einzelnen Ökokontomaßnahmen zeigt, dass der Akteur 

„Gemeinden“ mit 36 Einzelmaßnahmen die meisten Ökokonten führt. Schließt man alle 

Ökoagenturen zusammen, bilden jedoch diese mit 49 Einzelmaßnahmen die größte Gruppe an 

Akteuren. Die Ökoagentur „Landesforst MV“ weist deutlich mehr Einzelmaßnahmen auf als die 
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„Landgesellschaft MV“ und die „Flächenagentur MV“. Privateigentümer von Agrarflächen und 

Wäldern liegen mit ca. 20 Einzelmaßnahmen im mittleren Bereich. 

 

 
Abbildung 21: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen gegliedert nach Akteuren, Stand 19.04.2020 (Eigene 
Abbildung) Daten aus Anlage 4. 

 

Bei der Betrachtung des FÄQ-Wertes fallen die beiden Akteure „Gemeinden“ sowie 

„Landgesellschaft MV“ aufgrund der Höhe auf. Zusammengefasst bilden alle Ökoagenturen einen 

Wert von ca. 2.000 ha FÄQ. Dies entspricht mehr als der Hälfte des gesamten FÄQ-Wertes. 

Privateigentümer von Agrarflächen und Wälder liegen mit 538 ha bis 647 ha FÄQ im mittleren 

Bereich. 
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3.6.2 Gemeinden 
 

Entscheidet sich eine Gemeinde dafür, ein Ökokonto zu errichten, kann dies einige Vorteile mit sich 

bringen. Ein bedeutsamer Vorteil ist hierbei eine schnellere Abwicklung der Bauleitplanung. Da sich 

die Suche nach geeigneten Ausgleichsflächen erübrigt, werden Verfahrensverzögerungen minimiert. 

Im Optimalfall findet sich bei einem vielfältig gestalteten Ökokonto für jeden Eingriff die passende 

Kompensation. Eine frühzeitige Planung des Ökokontos kann zudem Kosten reduzieren, falls 

beispielsweise die Bodenpreise steigen. Zusätzlich können Anreize für Investoren geschaffen 

werden, wenn die Gemeinde dem Investor durch ihr Ökokonto die Suche nach geeigneten 

Ausgleichsflächen abnimmt (BREUER 2016, S.267). Für die Schaffung eines Ökokontos können die 

Gemeinden eigene Flächen heranziehen oder neue Flächen erwerben bzw. pachten.  

Jedoch ist bei der Errichtung eines Ökokontos zu berücksichtigen, dass die Bevorratung von 

Kompensationsmaßnahmen stets eine Vorfinanzierung darstellt. In strukturschwachen Regionen 

kann sich dies als große Herausforderung darstellen, da nicht immer klar absehbar ist, zu welchem 

Zeitpunkt sich die Investition refinanziert (WAGNER 2007, S. 60). 

 

Anzahl 
Maßnah. 

Gesamt  
FÄQ 

FÄQ kleinste 
Maßnahme 

FÄQ größte 
Maßnahme 

Anzahl 
Zielbereiche 

Landschaftszonen 

36 1157 ha 805 m² 109,9 ha Agrarlandschaft (17x) 
-Wälder (16x) 
-Binnengewässer(1x) 
-Moore und Auen (2x) 

-Höhenrücken und 
Mecklenburgische 
Seenplatte (16x) 
-Ostseeküstenland (3x) 
-Rückland der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte (13x) 
-Vorland der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte (1x) 
-Vorpommersches 
Flachland (3x) 

Tabelle 14: Zusammenstellung der Ergebnisse des Akteurs „Gemeinden“, Stand 19.04.2020 (Eigene Tabelle) Daten aus 
Anlage 4. 

 

Die Analyse der Daten des Akteurs „Gemeinden“ zeigt 36 Einzelmaßnahmen auf. Die FÄQ-Werte 

variieren zwischen 805 m² und 109,9 ha. Dabei stellt die Maßnahme SCH-012 „Anpflanzung von 

Einzelbäumen, Alleen, Baumreihen, Baumgruppen heimischer Laubgehölze in der freien 

Landschaft“ den niedrigsten FÄQ-Wert und Maßnahme LUP-044 „Umwandlung von 

Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht“ den höchsten FÄQ-Wert dar. 

Insgesamt beläuft sich der FÄQ-Wert der Ökokontomaßnahmen auf 1157 ha. 

Der Großteil der Ökokontomaßnahmen ist den Zielbereichen „Agrarlandschaft“ und „Wälder“ 

zuzuordnen. Ökokontomaßnahmen der untersuchten Gemeinden befanden sich am häufigsten in den 



59 
 

Landschaftszonen „Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“ und „Rückland der 

Mecklenburgischen Seenplatte“. 

 

Abbildung 22: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen des Akteurs „Gemeinden“  gegliedert nach Zielbereichen, 
Stand 19.04.2020 (Eigene Abbildung) Daten aus Anlage 4. 

 

Gemeindliche Ökokonten wurden zum Großteil in dem Zielbereich „Wälder“ realisiert. Dabei waren 

hauptsächlich die Hauptmaßnahmentypen „Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit 

dauerhaftem Nutzungsverzicht“ (397 ha) sowie „Neuanlage naturnaher Wälder durch Pflanzung 

oder Sukzession“ (326 ha) vertreten Die restlichen Hauptmaßnahmentypen weisen FÄQ-Werte unter 

40 ha auf (siehe Anlage 8). Der Zielbereich „Agrarlandschaft“ stellt mit 356 ha den zweitgrößten 

FÄQ-Wert dar. Auch hier sind hauptsächlich zwei Hauptmaßnahmentypen aufgeführt. Zum einen 

erreicht der Hauptmaßnahmentyp „Erstinstandsetzung/Entwicklung von naturnahen Wiesen/Weiden 

mit dauerhaftem Pflegemanagement auf Mineralboden“ einen Wert von 182 ha, zum anderen 

„Umwandlung von Acker in Dauergrünland mit dauerhaftem Pflegemanagement auf Mineralboden“ 

einen Wert von 145 ha. Weitere Hauptmaßnahmentypen dieses Zielbereiches weisen FÄQ-Werte 

unter 20 ha auf (siehe Anlage 9). 
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3.6.3 Ökoagenturen 
 

Der § 14 der Ökokontoverordnung Mecklenburg-Vorpommerns regelt die Anerkennung von 

Flächenagenturen. Dabei kann die obere Naturschutzbehörde eine juristische Person des öffentlichen 

oder privaten Rechts als Flächenagentur anerkennen. Als Ausnahme wird die Anerkennung von 

Gebietskörperschaften benannt. Nach erfolgreicher Beantragung muss dies öffentlich im Amtsblatt 

Mecklenburg-Vorpommerns bekannt gegeben werden (§ 14 Abs. 1 ÖkoKtoVO M-V, 2014). 

„Die Anerkennung bezieht sich insbesondere auf die folgenden Aufgaben: 

1. die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen und die Bereitstellung von 

Kompensationsflächen, 

2. die rechtliche Sicherung und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen sowie die finanzielle 

Sicherung der dauerhaften Pflege einschließlich der Kontrolle und Verwaltung, soweit dies für die 

Unterhaltung der Maßnahme erforderlich ist.“ (§ 14 Abs. 1 Nummer 1 - 2 ÖkoKtoVO M-V, 2014) 

Weitere Aufgaben der anerkannten Flächenagenturen sind die sachgerechte Durchführung der 

vorgelagerten Kompensationsmaßnahmen nach § 4 ÖkoKtoVO MV, die Annahme der 

Kompensationsverpflichtungen des Eingriffsverursachers und die Etablierung und Instandhaltung 

von Flächenpools (§ 14 Abs. 1 Nummer 3 - 5 ÖkoKtoVO M-V, 2014). 

„Die Anerkennung einer juristische Person des privaten Rechts kann erteilt werden, wenn sie 

1. fachlich geeignet ist und insbesondere durch den Einsatz von qualifiziertem Personal mit 

landschaftspflegerischer oder land- oder forstwirtschaftlicher Ausbildung die Gewähr dafür bietet, 

dass die fachlichen und rechtlichen Anforderungen für Kompensationsmaßnahmen eingehalten 

werden.“ (§ 14 Abs. 2 Nummer 1 ÖkoKtoVO M-V, 2014) 

 

Weitergehend sind für die Anerkennung Erfahrung mit dem Ablauf von Naturschutzmaßnahmen, 

finanzielle Sicherung und eine eigene Flächenbevorratung Grundvoraussetzungen (§ 14 Abs. 2 

Nummer 2 und 3 ÖkoKtoVO M-V, 2014). 

Folgende Akteure sind zum jetzigen Zeitpunkt als Flächenagenturen in Mecklenburg-Vorpommern 

anerkannt: 

-Flächenagentur Mecklenburg-Vorpommern 

-Landesforst Mecklenburg-Vorpommern  

-Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (LUNG-MV 2020f, online). 
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Abbildung 23: Verteilung der Ökokontomaßnahmen gegliedert nach Ökoagenturen, Stand 19.04.2020 (Eigene 
Abbildung) Daten aus Anlage 4.  

In Abbildung 23 ist die Verteilung der Ökokontomaßnahmen der einzelnen Ökoagenturen 

veranschaulicht. 

 

3.6.3.1 Landesforst MV 
 

Die „Landesforst Mecklenburg-Vorpommerns“ wurde im Jahr 2006 als Anstalt öffentlichen Rechts 

gegründet (LFOA MV 2020a, online). Die Satzung der Landesforstanstalt beschreibt die Ziele der 

Landesforst Mecklenburg-Vorpommerns folgendermaßen:  

„Zu den Aufgaben des eigenen Wirkungskreises zählen insbesondere die Verwaltung und Be-

wirtschaftung des anstaltseigenen Waldes sowie des übrigen Verwaltungsvermögens, die Wahr-

nehmung von Dienstleistungsaufgaben, soweit diese nicht unter § 2 Abs. 3 des Landesforstan-

staltserrichtungsgesetzes fallen, sowie der Jagdbetrieb.“ (Satzung der Landesforstanstalt § 3 Abs. 2) 

Mit einer Waldfläche von 193.000 ha ist die „Landesforst MV“ der größte Waldeigentümer in 

Mecklenburg-Vorpommern. Am 22.07.2015 wurde die Landesforst MV durch das Landesamt für 

Umwelt, Naturschutz und Geologie zur Ökoagentur ernannt. Somit ist die „Landesforst MV“ ein 

Dienstleister für die Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen. Das Angebot umfasst die 

Planung, Entwicklung und Pflege von Kompensationsmaßnahmen sowie die Kompensationspflicht 

Dritter (LFOA MV 2020b, online). Nach eigenen Angaben hat der „Landesforst MV“ bis zum 

jetzigen Zeitpunkt 45 Ökokontomaßnahmen durchgeführt. 
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Anzahl 
Maßnahmen 

Gesamt  
FÄQ 

FÄQ kleinste 
Maßnahme 

FÄQ größte 
Maßnahme 

Anzahl 
Zielbereiche 

Landschaftszonen 

32 701 ha 2 ha 89,7 ha Wälder (30) 
-Moore und Auen (2) 

-Höhenrücken und 
Mecklenburgische Seenplatte 
(10) 
-Ostseeküstenland (5) 
-Rückland der 
Mecklenburgischen Seenplatte 
(8) 
-Vorland der 
Mecklenburgischen Seenplatte 
(15) 
-Vorpommersches Flachland (2) 

Tabelle 15: Zusammenstellung der Ergebnisse des Akteurs „Landesforst MV“, Stand 19.04.2020 (Eigene Tabelle) Daten 
aus Anlage 4. 

 

Die Analyse der Daten der Ökoagentur „Landesforst MV“ zeigt 32 Einzelmaßnahmen auf. Die FÄQ-

Werte variieren zwischen 2 ha und 89,7 ha. Dabei stellt die Maßnahme LUP-035 „Umwandlung von 

Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht“ den niedrigsten FÄQ-Wert und 

Maßnahme VR-039 „Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem 

Nutzungsverzicht“ den höchsten FÄQ-Wert dar. Insgesamt beläuft sich der FÄQ-Wert der 

Ökokontomaßnahmen auf 701 ha. Der Großteil der Ökokontomaßnahmen ist dem Zielbereich 

„Wälder“ zuzuordnen. Ökokontomaßnahmen des „Landesforst MV“ befanden sich am häufigsten 

in der Landschaftszone „Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte“. 

 

 
Abbildung 24: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen des Akteurs „Landesforst MV“  gegliedert nach dem 
Zielbereich „Wälder“, Stand 19.04.2020 (Eigene Abbildung) Daten aus Anlage 4. 
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Die nähere Betrachtung richtet sich ausschließlich auf den Zielbereich „Wälder“, da dieser die 

meisten Einzelmaßnahmen beinhaltet. Der Hauptmaßnahmentyp „Umwandlung von 

Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht“ wurde am häufigsten den 

Ökokonten des „Landesforst MV“ zugeordnet. Der Hauptmaßnahmentyp „Wiederherstellung 

natürlicher und naturnaher Wasserverhältnisse in Moor-, Bruch-, Sumpf- und Auwäldern“ stellt mit 

106 ha die zweitgrößte Maßnahme dar. 

 

3.6.3.2 Flächenagentur MV 
 

Die „Flächenagentur MV“ gehört als Tochtergesellschaft zu 100 % der Stiftung Umwelt- und 

Naturschutz Mecklenburg-Vorpommerns an. Diese wurde im Jahr 1994 gegründet und führt bis zum 

jetzigen Zeitpunkt auf 8.000 ha Naturschutzprojekte durch (Stiftung Naturschutz MV, online).  

Die Anerkennung der „Flächenagentur MV“ als Ökoagentur erfolgte im Jahr 2015.  

Die Flächenagentur MV bevorratet Kompensationsmaßnahmen im Auftrag der Stiftung Umwelt- 

und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommerns. Die Kosten der Flächenbeschaffung, der 

Durchführung der Maßnahmen sowie deren Pflege werden durch das Grundvermögen der Stiftung 

Umwelt- und Naturschutz abgedeckt. Somit ist die dauerhafte Sicherung der Ökokonto-Flächen 

gewährleistet. 

Die Entwicklung und Vermittlung von vorgelagerten Kompensationsmaßnahmen gehören zu den 

elementaren Aufgaben der „Flächenagentur MV“. Zudem fungiert die „Flächenagentur MV“ als 

Projektträger Dritter. Dazu zählen Sichtungen erster Projektideen, die Kommunikation der 

Eigentümer sowie der Erwerb geeigneter Flächen und die Umsetzung und Pflege der 

Kompensationsmaßnahmen. Die „Flächenagentur MV“ hat seit der Anerkennung als 

Flächenagentur 17 Ökokontomaßnahmen durchgeführt (FAMV 2020, online). 

 

Anzahl 
Maßnahmen 

Gesamt  
FÄQ 

FÄQ kleinste 
Maßnahme 

FÄQ größte 
Maßnahme 

Anzahl Zielbereiche Landschaftszonen 

9 305 ha 4,5 ha 166 ha Agrarlandschaft (6x) 
Wälder (1x) 
Küste und Küstenland 
(1x) 
Moore und Auen (1x) 

-Höhenrücken und 
Mecklenburgische 
Seenplatte (2x) 
-Ostseeküstenland 
(1x) 
-Rückland der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte (2x) 
-Vorland der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte (1x) 
-Vorpommersches 
Flachland (3x) 

Tabelle 16: Zusammenstellung der Ergebnisse des Akteurs „Flächenagentur MV“, Stand 19.04.2020 (Eigene Tabelle) 
Daten aus Anlage 4. 
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Die Analyse der Daten der Ökoagentur „Flächenagentur MV“ zeigt neun Einzelmaßnahmen auf. 

Die FÄQ-Werte variieren zwischen 4,5 ha und 166 ha. Dabei stellt die Maßnahme MSE-035 

„Umwandlung naturferner Feldhecken, Windschutzpfl. und Feldgehölze zu naturnahen 

Landschaftselementen“ den niedrigsten FÄQ-Wert und Maßnahme VG-015 

„Erstinstandsetzung/Entwicklung von Salzgrasland mit dauerh. Pflegemanagement auf 

Küstenüberflutungsstandorten“ den höchsten FÄQ-Wert dar. Insgesamt beläuft sich der FÄQ-Wert 

der Ökokontomaßnahmen auf 305 ha. Der Großteil der Ökokontomaßnahmen ist dem Zielbereich 

„Agrarlandschaft“ zuzuordnen. Die Ökokontomaßnahmen der „Flächenagentur MV“ verteilen sich 

über die Landschaftszonen „Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“, „Ostseeküstenland“, 

„Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“, „Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte“ und 

„Vorpommersches Flachland“. 

 

 
Abbildung 25: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen des Akteurs „Flächenagentur MV“  gegliedert nach 
Zielbereichen, Stand 19.04.2020 (Eigene Abbildung) Daten aus Anlage 4. 

 

Die Durchsicht des Akteurs „Flächenagentur MV“ zeigt, dass mehr als die Hälfte des gesamten 

FÄQ-Wertes dem Zielbereich „Küsten und Küstenland“ zuzuordnen ist. Dieser Zielbereich umfasst 

jedoch nur eine Einzelmaßnahme des Hauptmaßnahmentypen „Erstinstandsetzung/Entwicklung von 

Salzgrasland mit dauerh. Pflegemanagement auf Küstenüberflutungsstandorten“. Der Zielbereich 

„Agrarlandschaft“ besitzt mit 72 ha den zweitgrößten Wert. Dabei zeigt der Hauptmaßnahmentyp 

„Erstinstandsetzung/Entwicklung von naturnahen Wiesen/Weiden mit dauerh. Pflegemanagement 

auf Mineralboden“ den größten Wert dieses Zielbereiches auf (siehe Anlage10). 
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3.6.3.3 Landgesellschaft MV 
 

Die „Landgesellschaft MV“ wurde im Jahr 1991 als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen in 

Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Als Hauptthemenpunkte arbeitet die „Landgesellschaft MV“ 

an Projekten zur Agrarstrukturverbesserung und Regionalentwicklung. Unter ökologischen, 

soziokulturellen Gesichtspunkten richtet sich das Dienstleistungsangebot an Gemeinden, Landwirte 

und Unternehmen (LGMV 2020b, online). 

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie erkannte am 5. Mai 2015 die 

Landgesellschaft als Ökoagentur an. Der Aufgabenbereich umfasst als Ökoagentur die Planung, 

Durchführung und Pflege von Ökokontomaßnahmen. Die Landgesellschaft MV hat seit der 

Anerkennung als Flächenagentur 28 Ökokontomaßnahmen durchgeführt (LGMV 2020c, online). 

 

Anzahl 
Maßnahmen 

Gesamt  
FÄQ 

FÄQ kleinste 
Maßnahme 

FÄQ größte 
Maßnahme 

Anzahl 
Zielbereiche 

Landschaftszonen 

8 1043 ha 1,3 ha 576,5 ha -Agrarlandschaft 
(1x) 
-Wälder (2x) 
-Moore und Auen 
(3x) 
-Küsten und 
Küstengewässer 
(1x) 
-Komplex (1x) 

-Höhenrücken und 
Mecklenburgische 
Seenplatte (2x) 
-Ostseeküstenland (3x) 
-Rückland der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte (1x) 
-Vorpommersches 
Flachland (2x) 

Tabelle 17: Zusammenstellung der Ergebnisse des Akteurs „Landgesellschaft MV“, Stand 19.04.2020 (Eigene Tabelle) 
Daten aus Anlage 4. 

 

Die Analyse der Daten der Ökoagentur „Landgesellschaft MV“ zeigt acht Einzelmaßnahmen auf. 

Die FÄQ-Werte variieren zwischen 1,3 ha und 576,5 ha. Dabei stellt die Maßnahme LUP-019 

„Anpflanzung von Feldhecken“ den niedrigsten FÄQ-Wert und Maßnahme VR-007 „Renaturierung 

der Fischlandwiesen“ den höchsten FÄQ-Wert dar. Insgesamt beläuft sich der FÄQ-Wert der 

Ökokontomaßnahmen auf 1043 ha. Der Großteil der Ökokontomaßnahmen ist den Zielbereichen 

„Moore und Auen“ zuzuordnen. Ökokontomaßnahmen der Ökoagentur MV verteilen sich über die 

Landschaftszonen „Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“, „Ostseeküstenland“, 

„Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“ und „Vorpommersches Flachland“. 
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Abbildung 26: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen des Akteurs „Landgesellschaft MV“  gegliedert nach 
Zielbereichen, Stand 19.04.2020 (Eigene Abbildung) Daten aus Anlage 4. 

 

Die Auswertung der Ökokontomaßnahmen der „Landgesellschaft MV“ zeigt zwei dominierende 

Zielbereiche auf, zum einen die „Küsten und Küstengewässer“, zum anderen die „Moore und Auen“. 

Der Zielbereich „Küsten und Küstengewässer“ umfasst lediglich eine Einzelmaßnahme, während 

der Zielbereich „Moore und Auen“ drei Einzelmaßnahmen beinhaltet. Die restlichen Zielbereiche 

spielen hierbei eine untergeordnete Rolle. 

 

3.6.4 Agrarwirtschaft 
 

Die Einrichtung eines Ökokontos kann sich für Agrarwirte als lukrativ erweisen. In der Regel werden 

hierfür Flächen mit niedriger Ertragserwartung ausgewählt. Darunter fallen beispielweise 

Grenzstandorte, da diese meist einen höheren Deckungsbeitrag durch Kompensationsmaßnahmen 

erzielen als bei der landwirtschaftlichen Nutzung oder Verpachtung. Bei den meisten 

Ökokontomaßnahmen bleiben die Flächen trotz Ökokontomaßnahmen Eigentum des Landwirts und 

können gegebenenfalls noch als Futterfläche fungieren. Jedoch sollte die Entscheidung, ein 

Ökokonto zu errichten, langfristig geplant werden. Die für die Kompensationsmaßnahmen 

bereitgestellten Flächen sind auf längere Zeit gebunden und können nicht spontan umgenutzt werden. 

Landwirtschaftliche Betriebe mit einer niedrigen Flächenausstattung sind dabei klar im Nachteil. Bei 

der Planung eines Ökokontos sollte zudem stets Flächen ausgewählt werden, welche dem Leitbild 

des Biotopverbundes entsprechen (Vohren 2004, S. 44). 
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Anzahl 
Maßnahmen 

Gesamt  
FÄQ 

FÄQ kleinste 
Maßnahme 

FÄQ größte 
Maßnahme 

Anzahl 
Zielbereiche 

Landschaftszonen 

19 538 ha 2,6 ha 82,7 ha -Agrarlandschaft 
(13) 
-Wälder (5) 
-Moore und Auen 
(1) 

-Höhenrücken und 
Mecklenburgische 
Seenplatte (4) 
-Ostseeküstenland (6) 
-Rückland der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte (5) 
-Vorland der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte (2) 
-Vorpommersches 
Flachland (2) 

Tabelle 18: Zusammenstellung der Ergebnisse des Akteurs „Agrarwirtschaft“, Stand 19.04.2020 (Eigene Tabelle) Daten 
aus Anlage 4. 

 

Die Analyse der Daten des Akteurs „Agrarwirtschaft“ zeigt 19 Einzelmaßnahmen auf. Die FÄQ-

Werte variieren zwischen 2,6 ha und 82,7 ha. Dabei stellt die Maßnahme MSE-007 „Anpflanzung 

von Feldhecken“ den niedrigsten FÄQ-Wert und Maßnahme LRO-027 „Anlage eines Schutzackers 

(Ackerwildkrautfläche) und Sicherung durch dauerh. naturschutzgerechte Bewirtschaftung“ den 

höchsten FÄQ-Wert dar. Insgesamt beläuft sich der FÄQ-Wert der Ökokontomaßnahmen auf 538 

ha. Der Großteil der Ökokontomaßnahmen ist dem Zielbereich „Agrarlandschaft“ zuzuordnen. Die 

Ökokontomaßnahmen des Akteurs „Agrarwirtschaft“ verteilen sich über die Landschaftszonen 

„Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“, „Ostseeküstenland“, „Rückland der 

Mecklenburgischen Seenplatte“, „Vorland der Mecklenburgischen Seenplatte“ und 

„Vorpommersches Flachland“. 

 
Abbildung 27: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen des Akteurs „Agrarwirtschaft“  gegliedert nach 
Zielbereichen, Stand 19.04.2020 (Eigene Abbildung) Daten aus Anlage 4. 
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Die Untersuchung des Akteurs „Agrarwirtschaft“ zeigt, dass landwirtschaftliche Betriebe nicht 

ausschließlich Ökokonten des Zielbereiches „Agrarlandschaft“ umsetzen. Dennoch wurde der 

Großteil der Ökokontomaßnahmen des Zielbereiches „Agrarlandschaft“ realisiert. Der 

Hauptmaßnahmentyp „Umwandlung von Acker in Dauergrünland mit dauerh. Pflegemanagement 

auf Mineralboden“ erreicht den höchsten FÄQ-Wert mit 134 ha (siehe Anlage 11). 

 

3.6.5 Privatwald 
 

Privatwaldbesitzer haben die Möglichkeit, ihren Wald ökologisch aufzuwerten, um ein Ökokonto zu 

errichten. Finanziell lohnt sich die Schaffung eines Ökokontos besonders dann, wenn Flächen 

herangezogen werden, welche für die Forstwirtschaft einen niedrigen Wert haben oder schwer 

zugänglich sind. Der Wald bleibt trotz Ökokontomaßnahmen im Besitz des Eigentümers. 

Kurzfristige Änderungen an der Nutzung des Waldes können jedoch nicht vorgenommen werden 

(FNR 2019, S. 20).  

Ökokonten bieten sich hierbei vor allem für Privatwaldbesitzer an, welche eine nachhaltige 

Forstwirtschaft anstreben. Einige der Kompensationsmaßnahmen weisen zudem einen geringen 

Planungs- und Umsetzungsaufwand auf (FNR 2019, S. 20). 

 

Anzahl 
Maßnahmen 

Gesamt  
FÄQ 

FÄQ kleinste 
Maßnahme 

FÄQ größte 
Maßnahme 

Anzahl 
Zielbereiche 

Landschaftszonen 

20 647 ha 13,9 ha 198,5 ha -Wälder (20x) Höhenrücken und 
Mecklenburgische 
Seenplatte (7x) 
Ostseeküstenland (5) 
Rückland der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte (3x) 
Vorland der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte (2) 
Vorpommersches 
Flachland (3) 

Tabelle 19: Zusammenstellung der Ergebnisse des Akteurs „Privatwald“, Stand 19.04.2020 (Eigene Tabelle) Daten aus 
Anlage 4. 

 

Die Analyse der Daten des Akteurs „Privatwald“ zeigt 20 Einzelmaßnahmen auf. Die FÄQ-Werte 

variieren zwischen 6,7 ha und 198,5 ha. Dabei stellt die Maßnahme LRO-015 „Umwandlung von 

Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht“ den niedrigsten FÄQ-Wert und 

Maßnahme VR-041 „Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem 

Nutzungsverzicht“ den höchsten FÄQ-Wert dar. Insgesamt beläuft sich der FÄQ-Wert der 

Ökokontomaßnahmen auf 647 ha. Alle Maßnahmen sind in den Zielbereich „Wälder“ einzuordnen. 
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Ökokontomaßnahmen des Akteurs „Privatwald“ befanden sich am häufigsten in den 

Landschaftszonen „Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“ und „Ostseeküstenland“. 

 
Abbildung 28: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen des Akteurs „Privatwald“  gegliedert nach dem Zielbereich 
„Wälder“, Stand 19.04.2020 (Eigene Abbildung) Daten aus Anlage 4. 

Ökokonten des Akteurs „Privatwald“ sind ausschließlich dem Zielbereich „Wälder“ zuzuordnen. 

Die nähere Betrachtung zeigt, dass der Hauptmaßnahmentyp „Umwandlung von Wirtschaftswald in 

Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht“ den Zielbereich dominiert. Dieser 

Hauptmaßnahmentyp umfasst fünfzehn Einzelmaßnahmen. 

 

3.6.6 Sonstige 
 

Der Gliederungspunkt „Sonstige“ umfasst Akteure, welche Ökokonten führen, jedoch im 

allgemeinen Vergleich einen geringen Anteil an der Anzahl und dem FÄQ-Wert der Ökokontierung 

in Mecklenburg-Vorpommern einnehmen. Die nähere Untersuchung der aufgeführten Akteure 

würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

Folgende Akteure wurden hierbei dargestellt:  

-Biosphärenreservat 

-Bundesforst 

-Bauunternehmen 
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Anzahl 
Maßnahmen 

Gesamt  
FÄQ 

FÄQ kleinste 
Maßnahme 

FÄQ größte 
Maßnahme 

Anzahl 
Zielbereiche 

Landschaftszonen 

13 179,8 ha 1 ha 44,2 ha -Agrarlandschaft (3x) 
- Binnengewässer (4x) 
- Wälder (2x) 
-Moore und Auen (3x) 
-Entsieglung und 
Infrastruktur (1x) 

-Höhenrücken und 
Mecklenburgische 
Seenplatte (5x) 
- Ostseeküstenland 
(4x) 
- Vorland der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte (2x) 
- Vorpommersches 
Flachland (2x) 

Tabelle 20: Zusammenstellung der Ergebnisse des Akteurs „Sonstige“, Stand 19.04.2020 (Eigene Tabelle) Daten aus 
Anlage 4. 

Die Analyse der Daten der „Sonstigen“ zeigt 13 Einzelmaßnahmen auf. Die FÄQ-Werte variieren 

zwischen 1 ha und 44,2 ha. Dabei stellt die Maßnahme SCH-013 „Neuanlage, Wiederherstellung 

oder Erweiterung von naturnahen Standgewässern“ den niedrigsten FÄQ-Wert und Maßnahme VR-

013 „Neuanlage naturnaher Wälder durch Pflanzung oder Sukzession“ den höchsten FÄQ-Wert dar. 

Insgesamt beläuft sich der FÄQ-Wert der Ökokontomaßnahmen auf 179,8 ha. Die meisten 

Maßnahmen sind dem Zielbereich „Binnengewässer“ zuzuordnen. Ökokontomaßnahmen des 

Akteurs „Sonstige“ befanden sich am häufigsten in den Landschaftszonen „Höhenrücken und 

Mecklenburgische Seenplatte“ und „Ostseeküstenland“. 

 

 
Abbildung 29: Flächenäquivalent der Ökokontomaßnahmen des Akteurs „Sonstige“, Stand 19.04.2020 (Eigene 
Abbildung) Daten aus Anlage 4. 
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Die Auswertung der Ökokontomaßnahmen des Akteurs „Sonstige“ zeigt drei verschiedene 

Ökokontoinhaber auf. Den höchsten FÄQ-Wert weisen hierbei „Bauunternehmen“ mit sechs 

Einzelmaßnahmen auf. „Biosphärenreservate“ verwirklichten ebenfalls sechs Einzelmaßnahmen. 

Der „Bundesforst“ stellt mit einer Ökokontomaßnahme den geringsten FÄQ-Wert dar. 

 

3.7 Zusammenstellung der Ergebnisse 
 

In Mecklenburg-Vorpommern werden durch die Ökokonto-Verordnung (2014) Vorgaben für die 

sachgerechte Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen getroffen. Die Ökokonto-Verordnung 

regelt unter anderem die Beantragung, Anerkennung und Anrechnung von Ökokontomaßnahmen. 

Ergänzt wird dies durch die Handlungsempfehlung „Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg–

Vorpommern“ (2018). Kompensationsmaßnahmen werden in Mecklenburg-Vorpommern in 

Zielbereiche, Kompensationsmaßnahmentypen und Maßnahmenvarianten unterteilt.  

Zur Dokumentation und Erfassung der vorgelagerten Kompensationsmaßnahmen dient das 

„Ökokonto-Verzeichnis“ des LUNG. Die Datenbank wurde für diese Arbeit nach Zielbereiche, 

Landschaftszonen, Kompensationsmaßnahmen, Kompensationswerten sowie Akteure neu gegliedert 

und sortiert. 

Die Durchsicht der Zielbereiche zeigt auf, dass Ökokonten am häufigsten in dem Zielbereich 

„Wälder“ durchgeführt worden sind. Neben der Anzahl an Ökokontomaßnahmen stellen „Wälder“ 

zudem den höchsten Wert an Kompensationsflächen dar. Besonders auffällig ist hierbei der 

Hauptmaßnahmentyp „Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem 

Nutzungsverzicht“. Dieser weist mit Abstand die höchste Anzahl an Ökokontomaßnahmen sowie 

den höchsten Kompensationsflächenwert auf. Die Tendenz einer Maßnahmenkonzentrationen 

konnte zudem für den Zielbereich „Agrarlandschaft“ beobachtet werden. Dabei setzten sich vor 

allem Ökokontomaßnahmen durch, welche Acker in Grünland umwandeln oder das bestehende 

Grünland extensivieren.  Die Zielbereiche „Küsten und Küstenlandschaft“ sowie „Moore und Auen“ 

weisen tendenziell wenige jedoch umfangreiche Ökokontomaßnahmen auf. Ökokontomaßnahmen 

der Zielbereiche „Binnengewässer“ und „Entsieglung und Infrastruktur“ spielen in Bezug auf die 

Fläche eine untergeordnete Rolle. 

Mecklenburg-Vorpommerns Landschaftszonen besitzen aufgrund ihrer geologischen Merkmale eine 

vielseitige und einzigartige Landschaft. Trotz der vielseitigen Landschaft, ist die Verteilung der 

Zielbereiche auf die einzelnen Landschaftszonen ähnlich. In allen Landschaftszonen dominieren 

quantitativ die Zielbereiche „Wälder“ und „Agrarlandschaft“.  

Die Analyse der Akteure hat gezeigt, dass Ökoagenturen die meisten Ökokontomaßnahmen 

durchgeführt sowie den höchsten Flächenkompensationswert erreicht haben. Ökokonten der 

Ökoagenturen „Flächenagentur MV“ und „Landgesellschaft MV“ haben einen hohen Anteil an 
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Maßnahmen in den Zielbereichen „Küsten und Küstenlandschaft“ sowie „Moore und Auen“. Die 

restlichen Akteure setzten vorrangig Ökokontomaßnahmen in den Zielbereichen „Wälder“ und 

„Agrarlandschaft“ um. 
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4 Diskussion 
 

4.1 Untersuchung 
 

Um sich einen Überblick über die Ökokontierung in Mecklenburg-Vorpommern zu verschaffen, 

wurde die vom LUNG zusammengestellte Liste der anerkannten und frei handelbaren Ökokonten 

gegliedert und in Form einer Tabelle aufgearbeitet (Anlage 4). Anschließend wurden die Ökokonten 

anhand der Zielbereiche, Kompensationsmaßnahmentypen, Kompensationswert, Landschaftszone 

sowie Akteure neu sortiert. Dafür wurden alle 144 Ökokonten miteingeschlossen, die zum Stand 

April 2020 über die Datenbank des LUNG zugänglich waren.  

Die Untersuchung der Liste der anerkannten und frei handelbaren Ökokonten ist eine 

Momentaufnahme, da lediglich die Daten am 19.04.2020 abgerufen worden sind. Eine längerfristige 

Untersuchung der Daten würde die Aussagekraft der Ergebnisse bestärken.  

Generell ist die Untersuchung als quantitativ und nicht als qualitativ einzuordnen. Die Analyse der 

Daten schafft einen Überblick über den Stand der Ökokontierung in Mecklenburg-Vorpommern, 

kann jedoch nicht die Wirksamkeit der Ökokontoverordnung Mecklenburg-Vorpommerns 

aufzeigen. Eine qualitative Auswertung der Ökokontierung bedarf einer aufwendigen Untersuchung 

der konkret durchgeführten Ökokontomaßnahmen. 

Bei der Neusortierung der Liste der anerkannten und frei handelbaren Ökokonten wurden alle 

vorhandenen Informationen über die Ökokonten, mit Ausnahme der Daten der noch verfügbaren 

Kompensationswerten miteingeschlossen. Es wurde hierbei der Gesamtkompensationswert der 

Kompensationsmaßnahmen sortiert und ausgewertet. Die Untersuchung der verfügbaren 

Kompensationswerte würde weitere Erkenntnisse bringen, hätte jedoch den Rahmen dieser Arbeit 

gesprengt.  

Die Kategorisierung der Zielbereiche, Kompensationsmaßnahmentypen, Kompensationswerten und 

Landschaftszonen verlief problemlos, da die dafür notwendigen Daten des LUNG fast vollständig 

bereitgestellt worden sind. Herausfordernd war jedoch die Zuordnung von Ökokonten und Inhabern.  

Anhand von Emailadressen und Telefonnummer wurden alle 144 Ökokontomaßnahmen einzeln den 

Inhabern zugeordnet. Aufgrund von fehlenden Informationen konnten sieben Ökokonten keinem 

Inhaber zugeordnet werden. Zusätzlich lässt sich nicht ausschließen, dass es zu falschen 

Zuordnungen im Bereich „Akteure“ gekommen ist.  

Ökokontomaßnahmen wurden bei der Durchsicht ausschließlich nach Zielbereichen und 

Hauptmaßnahmentypen gegliedert. Außen vor bleibt dabei die Betrachtung der 

Maßnahmenvarianten. Diese detaillierte Untersuchung könnte vor allem bei besonders ausgeprägten 

Hauptmaßnahmentypen neue Erkenntnisse bringen.  
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Ebenso interessant, wäre ein Vergleich von vorgelagerten und nicht vorgelagerten 

Kompensationsmaßnahmen. Dieser Vergleich wäre wichtig, um aufzuzeigen, was sich durch die 

Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen in Bezug auf die Kompensationspflicht konkret 

verändert. 

 

4.2 Ergebnisse 
 

Im Rahmen dieser Untersuchung konnten Erkenntnisse über den Stand der Ökokontierung in 

Mecklenburg-Vorpommern festgestellt werden.  

Die untersuchten Ökokonten zeigen auf, dass die Verteilung der Kompensationsmaßnahmen auf die 

Zielbereiche heterogen ist. Während sich die Ökokonten der Zielbereiche „Wälder“ und 

„Agrarlandschaft“ durch eine hohe Anzahl an Einzelmaßnahmen auszeichnen, zeigen Ökokonten in 

den Zielbereichen „Küsten und Küstenlandschaft“ sowie „Moore und Auen“ wenige jedoch teils 

sehr umfangreiche Maßnahmen auf. Ökokonten der Zielbereiche „Binnengewässer“ und 

„Entsieglung und Infrastruktur“ spielen bezogen auf die Anzahl und des Kompensationswertes eine 

untergeordnete Rolle. 

Der Großteil der Ökokontomaßnahmen der Zielbereiche „Küsten und Küstenlandschaft“ sowie 

„Moore und Auen“, können den anerkannten Ökoagenturen zugeordnet werden. Gemeindliche 

Ökokonten wurden nahezu ausschließlich in den Zielbereichen „Wälder“ und „Agrarlandschaft“ 

umgesetzt. 

Diesem Ergebnis liegt möglicherweise zugrunde, dass die Aufwertung von Moor- sowie 

Küstenbereichen eine fachkundliche Betreuung bedingt. Dagegen können Maßnahmen in der Agrar- 

sowie Waldlandschaft oft kleinteiliger und ohne naturschutzfachliche Kompetenz durchgeführt 

werden. Je komplexer und umfangreicher sich eine Kompensationsmaßnahme gestaltet, desto höher 

werden die Kosten sein. Die Schaffung eines Ökokontos stellt stets eine Vorfinanzierung dar und 

unterliegt dem Refinanzierungsdruck. Gemeinden in strukturschwachen Regionen werden 

wahrscheinlich daher eher ein kleineres Ökokonto errichten, als Gemeinden in wirtschaftlich 

führenden Regionen.  

Eine weitere Beobachtung ist die Konzentration von Hauptmaßnahmentypen der Zielebereiche 

„Wälder“ und „Agrarlandschaft“. Dazu zählen Maßnahmen, welche Wirtschaftswald in Naturwald 

umwandeln sowie Maßnahmen, welche Acker in Grünland umwandeln oder das bestehende 

Grünland extensivieren. Es liegt nahe, dass ein Großteil dieser Maßnahmen auf qualitativ 

schlechteren Flächen durchgeführt worden ist, um möglichst viele Ökopunkte zu generieren. Im 

Bereich der Agrarwirtschaft schließen sich Kompensationsmaßnahmen und die Nutzung nicht 

unbedingt aus. Je nach Maßnahme können Landwirte trotz der Errichtung von Ökokontoflächen 

diese in eingeschränkter Form weiter bewirtschaften. Somit könnte sich beispielsweise die 
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Umwandlung von Acker in Dauergrünland als lohnend erweisen. Die Umwandlung von 

Wirtschaftswald in Naturwald könnte aufgrund des geringen Planungs- und Umsetzungsaufwands 

die Dominanz des Hauptmaßnahmentypen erklären.  

Es ist nicht auszuschließen, dass diese Maßnahmen ein besseres Kosten/ Ökopunkte-Verhältnis 

erzielen als die restlichen Maßnahmen der Zielbereiche „Wälder“ und „Agrarlandschaft“. 

Ein ähnliches Phänomen konnte in Baden-Württemberg festgestellt werden. Im Jahr 2015 wurde die 

Ökokontoverordnung Baden-Württembergs quantitativ sowie qualitativ evaluiert. Dabei wurden 

unter anderem Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Bilanzierungsverfahren, der Verzinsung 

sowie der Feststellung des Ist- und Zielzustandes von Biotopen genannt. Letzteres wurde 

insbesondere für Ökokontomaßnahmen im Wald festgestellt (Anlage12). Trotz der ähnlichen 

Tendenzen in Baden-Württemberg können die Ergebnisse der Bachelorarbeit nicht mit der 

Evaluation verglichen werden. 

Wie bereits in 4.1 erwähnt, beschreiben die Auswertung der Daten und die Ergebnisse lediglich eine 

Momentaufnahme über den Stand der Ökokontierung in Mecklenburg-Vorpommern. Die 

quantitative Auswertung der Daten erlaubt keine Schlüsse über die Qualität der durchgeführten 

Ökokontomaßnahmen sowie der Ökokontierung an sich.  

Um fundierte Aussagen über den Stand der Ökokontierung sowie die Effizienz der Umsetzung 

treffen zu können bedarf es einer Evaluation der ÖkoKtoVO M-V. In jedem Fall würden durch eine 

Evaluierung wichtige Erkenntnisse für die zukünftige Handhabung der Ökokontierung gesammelt 

werden.  

Seit der Implementierung des Ökokontos in die Eingriffsreglung wurden bundesweit Probleme bei 

der Umsetzung von vorgelagerten Kompensationsmaßnahmen beobachtet. 

Eine Untersuchung der Universität Freiburg stellte bei ca. 30% der Kompensationsmaßnahmen fest, 

dass diese zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht umgesetzt worden sind. Zudem wurde nur die 

Hälfte der Ökokontomaßnahmen vorzeitig realisiert. (RABENSCHLAG 2019, S.439). Das Fazit dieser 

Untersuchung lautet: 

„Es kann vermutet werden, dass das Ziel, möglichst viele anrechenbare Ökopunkte auf möglichst 

wenig Fläche zu generieren, zu den beobachteten willkürlichen Kombinationen von Biotopen mit 

teils sehr unterschiedlichem erforderlichem Pflegebedarf führt.“ (RABENSCHLAG 2019, S.440) 

Es bleibt fraglich wie effizient sich die Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen gestaltet, wenn 

nur ein Teil der Maßnahmen sachgerecht durchgeführt wird. Für ein funktionierendes 

Anrechnungssystem bedarf es meiner Meinung nach an detaillierten Bestandsaufnahmen, Prognosen 

und Kontrollen. Kann dies durch fehlendes Personal in den Ämtern nicht gewährleistet werden, droht 

die Gefahr, dass das Ökokontomodell willkürlich wird. 
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Der in dieser Arbeit geschaffene Überblick der Ökokontierung in Mecklenburg-Vorpommern 

unterstreicht meiner Ansicht nach, die Notwendigkeit einer ausführlichen Qualitätskontrolle der 

Ökokontoverordnung. Die Flexibilisierung der Eingriffsreglung kann die gewünschten Ziele nur 

dann erreichen, solange es darüber einen kritischen Diskurs gibt. Im Vordergrund sollten bei der 

Ökokontierung stets die Belange des Naturschutzes und der Landschaftsplanung stehen anstatt des 

Konstrukts von Angebot und Nachfrage. 
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5 Fazit 
 

Die Einführung des Ökokontos flexibilisiert die Eingriffsreglung und bietet neue Möglichkeiten zur 

Kompensation von Eingriffen. Grundlegend wird durch die Ökokontierung die räumliche und 

zeitliche Entkopplung von Eingriff und Kompensation legitimiert. Mit Hilfe eines Ökokontos kann 

bereits vor dem Eingriff die Kompensation durchgeführt und somit die Kompensationspflicht erfüllt 

werden. 

Die Flexibilisierung der Eingriffsreglung hat das Ziel, die Kompensation effizienter zu gestalten und 

dabei die Interessen des Naturschutzes und der Landschaftsplanung zu stärken. Bevorratete 

Kompensationsmaßnahmen werten im Idealfall bereits zum Zeitpunkt des Eingriffs Flächen 

ökologisch auf und vermeiden den „time-lag“ Effekt. Die Bündelung von Ökokontomaßnahmen 

kann die ökologische Wirkung der Kompensation verstärken und Zersplitterungseffekte minimieren. 

In Mecklenburg-Vorpommern werden durch die Ökokonto-Verordnung (2014) Vorgaben für die 

sachgerechte Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen getroffen. Die Ökokonto-Verordnung 

regelt unter anderem die Beantragung, Anerkennung und Anrechnung von Ökokontomaßnahmen. 

Ergänzt wird dies durch die Handlungsempfehlung „Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg–

Vorpommern“ (2018). Kompensationsmaßnahmen werden in Mecklenburg-Vorpommern in 

Zielbereiche, Kompensationsmaßnahmentypen und Maßnahmenvarianten unterteilt.  

Die Zusammenstellung der aktuell anerkannten Ökokontomaßnahmen hat ergeben, dass sich bei der  

Verteilung der Ökokonten auf die Zielbereiche große Unterschiede bemerkbar machen. Hierbei 

dominieren vor allem die Zielbereiche „Wälder“ und „Agrarlandschaft“. In beiden Zielbereichen 

konnte eine Konzentration der Hauptmaßnahmentypen festgestellt werden. Zudem ergab die 

Auswertung der Daten, dass die anerkannten Ökoagenturen tendenziell eher komplexe und 

umfangreiche Ökokontomaßnahmen durchgeführt haben als die restlichen Akteure. Die beiden 

Ökoagenturen „Flächenagentur“ und „Landgesellschaft MV“ verzeichnen einen hohen Anteil an 

Maßnahmen in den Bereichen „Küsten und Küstenlandschaften“ sowie „Moore und Auen“. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Einführung des Ökokontos die Möglichkeit bietet, 

die Eingriffsreglung effizienter zu gestalten. Grundlegend dafür sind detaillierte 

Bestandsaufnahmen, und regelmäßige Kontrollen. Die Evaluation der Ökokontoverordnung in 

Baden-Württemberg und der damit eingehende Novellierungsprozess könnte dabei als Vorbild für 

Mecklenburg-Vorpommern dienen. 

Eine konsequente und qualitätsorientierte Durchsetzung der Ökokontierung erfordert eindeutige und 

nachvollziehbare Reglungen, um den Erhalt von Natur und Landschaft dauerhaft sichern zu können. 
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